
Anlage D 
Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums und 

der Fachoberschule, Klasse 13 
(§ 22 Absatz 5 Nummer 3 und 
Absatz 6 Nummer 2 SchulG)

Inhaltsübersicht

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Qualifikationen und Abschlüsse

§ 1a Aufbau

§ 1b Gliederung

§ 2 Organisation

§ 3 Aufnahme

2. Abschnitt 
Bestimmungen für die Bildungsgänge 

des Beruflichen Gymnasiums

1. Unterabschnitt 
Schullaufbahnberatung

§ 3a Auslandsaufenthalte

§ 3b Information, Beratung, Dokumentation der Schullaufbahn

2. Unterabschnitt 
Bestimmungen für den Unterricht

§ 4 Grundstruktur des Unterrichts, Fächer, Kurse, Aufgabenfelder

§ 5 Versetzung in die Jahrgangsstufe 12

§ 6 Wahl der Abiturprüfungsfächer

§ 7 Wiederholung in den Jahrgangsstufen 12 und 13

3. Unterabschnitt 
Leistungsbewertung

§ 8 Grundsätze der Leistungsbewertung

§ 9 Beurteilungsbereich „Klausuren“

§ 10 Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“

§ 11 Notenstufen und Punkte

§ 12 Besondere Lernleistung

§ 13 Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn

§ 13a Fachhochschulreife

4. Unterabschnitt 
Ordnung der Abiturprüfung

§ 14 Gliederung der Abiturprüfung

§ 15 Zulassung zur Abiturprüfung

§ 16 Verfahren bei Nichtzulassung

§ 17 Prüfung

§ 18 Aufgaben der schriftlichen Prüfung

§ 19 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

§ 20 Fächer der mündlichen Prüfung

§ 21 Mündliche Prüfung im ersten bis dritten Abiturfach

§ 22 Verfahren bei der mündlichen Abiturprüfung

§ 23 Durchführung der mündlichen Prüfung

§ 24 Feststellung der Prüfungsergebnisse

§ 25 Ermittlung der Gesamtqualifikation

§ 26 Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife

§ 27 Weitere Berechtigung

Nachfolgende 5. bis 10. Unterabschnitte (2. Abschnitt) gelten für Schüle-
rinnen und Schüler, die am 1. August 2019 in eine höhere Jahrgangsstufe 
eines Bildungsgangs des Beruflichen Gymnasiums eintreten oder diese 
wiederholen. Sie sind als auslaufend gekennzeichnet.

5. Unterabschnitt 
Ordnung der staatlichen Berufsabschlussprüfung

§ 28 Zweck der Prüfung, Prüfungsfächer und Prüfungsanforderungen

§ 29 Gliederung der Prüfung

6. Unterabschnitt 
Zulassung zur Berufsabschlussprüfung und 

Durchführung der ersten Teilprüfung
§ 30 Zulassungsverfahren

§ 31 Verfahren bei Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung

§ 32 Anrechnung der Abiturprüfung

§ 33 Feststellung des Prüfungsergebnisses

§ 34 Verfahren bei Nichtbestehen der ersten Teilprüfung

7. Unterabschnitt

Zweite Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung
§ 35 Fächer und Vornoten 

§ 36 Schriftliche Prüfung

§ 37 Praktische Prüfung

§ 38 Mündliche Prüfung

8. Unterabschnitt 
Abschluss der Prüfung

§ 39 Feststellung der Abschlussnoten und des Prüfungsergebnisses

9. Unterabschnitt 
Zeugnisse, Berechtigungen

§ 40 Zeugnisse

§ 41 Berechtigungen

10. Unterabschnitt 
Besondere Bestimmungen für die staatliche 
Anerkennung für Erzieherinnen und Erzieher

§ 42 Fachpraktisches Ausbildungsjahr (Berufspraktikum)

§ 43 Fachpraktische Prüfung

§ 44 Berechtigungen

Nachfolgende 5. und 7. Unterabschnitte (2. Abschnitt) gelten für Schüle-
rinnen und Schüler, die am 1. August 2019 in das erste Jahr eines Bil-
dungsgangs des Beruflichen Gymnasiums eintreten oder das erste Jahr 
wiederholen. Sie sind als „ab 01.08.2019“ gekennzeichnet.

5. Unterabschnitt 
Ordnung der staatlichen Berufsabschlussprüfung

§ 28 Zweck der Prüfung, Prüfungsfächer und Prüfungsanforderungen

§ 29 Gliederung der Prüfung

6. Unterabschnitt 
Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen 

und Assistenten
§ 30 Zulassungsverfahren

§ 31 Verfahren bei Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung

§ 32 Anrechnung der Abiturprüfung

§ 33 Feststellung des Prüfungsergebnisses

§ 34 Verfahren bei Nichtbestehen der ersten Teilprüfung

§ 35 Fächer und Vornoten

§ 36 Schriftliche Prüfung

§ 37 Praktische Prüfung

§ 38 Mündliche Prüfung

§ 39 Feststellung der Abschlussnoten und des Prüfungsergebnisses

§ 40 Zeugnisse

§ 41 Berechtigungen

7. Unterabschnitt 
Berufsabschlussprüfung für Erzieherinnen und Erzieher

§ 41a Zulassung zum Ersten Teil der Berufsabschlussprüfung

§ 41b Anrechnung der Abiturprüfung

§ 41c Feststellung der bisherigen Prüfungsergebnisse

§ 41d Bekanntgabe der Vornoten, der bisherigen Prüfungsergebnisse und 
der vorläufigen Abschlussnoten

§ 41e Mündliche Prüfung

§ 41f Abschluss der Ersten Teilprüfung

§ 41g Verfahren bei Nichtbestehen der Ersten Teilprüfung

§ 42 Fachpraktisches Ausbildungsjahr (Berufspraktikum)

§ 42a Projektarbeit

§ 42b Zulassung zur fachpraktischen Prüfung (Kolloquium) im Zweiten Teil 
der Berufsabschlussprüfung

§ 43 Fachpraktische Prüfung (Kolloquium)

§ 43a Feststellung der Abschlussnote und des Prüfungsergebnisses

§ 43b Verfahren bei Nichtbestehen der Berufsabschlussprüfung

§ 44 Zeugnisse und Berechtigungen.

3. Abschnitt 
Bestimmungen für die Bildungsgänge 

der Fachoberschule, Klasse 13 
1. Unterabschnitt 

Bestimmungen für den Unterricht
§ 45 Grundlagen des Unterrichts

2. Unterabschnitt 
Leistungsbewertung

§ 46 Grundsätze der Leistungsbewertung



§ 47 Beurteilungsbereich „Klausuren“

§ 48 Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“

§ 49 Zeugnisse

3. Unterabschnitt 
Ordnung der Abiturprüfung

§ 50 Gliederung der Abiturprüfung

§ 51 Zulassung zur Abiturprüfung

§ 52 Verfahren bei Nichtzulassung

§ 53 Schriftliche Prüfung

§ 54 Aufgaben der schriftlichen Prüfung

§ 55 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten, vorläufige Abschlussnoten

§ 56 Mündliche Prüfung

§ 57 Feststellung der Prüfungsergebnisse

§ 58 Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife und der fachgebunde-
nen Hochschulreife

4. Abschnitt 
Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021

§ 59 Leistungsnachweise und Leistungsbewertung, Nachprüfung bei Min-
derleistungen

§ 60 Versetzung, Wiederholung

§ 61 (weggefallen)

§ 62 Erwerb der Fachhochschulreife (schulischer Teil)

§ 63 Prüfung zur Freizeitsportleiterin oder zum Freizeitsportleiter

§ 64 Verfahren bei Nichtbestehen der ersten Teilprüfung der Berufsab-
schlussprüfung

§ 65 Besondere Bestimmungen für die staatliche Anerkennung für Erzie-
herinnen und Erzieher

§ 66 Besondere Bestimmungen für die Fachoberschule, Klasse 13

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Qualifikationen und Abschlüsse

(1) Die Bildungsgänge vermitteln den Schülerinnen und Schülern die 
allgemeine Hochschulreife in Verbindung mit einem Berufsabschluss 
nach Landesrecht oder mit beruflichen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten.

(2) Die Bildungsgänge vermitteln studien- und berufsbezogene Qua-
lifikationen über eine Schwerpunktsetzung, die von berufsfachlichen 
Anforderungen und Perspektiven der beruflichen Tätigkeit sowie 
durch ein für alle Bildungsgänge gemeinsames Lernangebot be-
stimmt wird. Der Unterricht hat wissenschaftspropädeutischen An-
forderungen zu entsprechen.

(3) Schülerinnen und Schüler, die mit einer nach Klasse 9 des Gym-
nasiums mit achtjährigem Bildungsgang erworbenen Berechtigung 
zum Besuch der gymnasialen Oberstufe in einen Bildungsgang des 
Beruflichen Gymnasiums aufgenommen worden sind, erwerben mit 
der Versetzung in die Qualifikationsphase den Mittleren Schulab-
schluss (Fachoberschulreife). Sie erwerben am Ende der Einfüh-
rungsphase den Erweiterten Ersten Schulabschluss, wenn die Leis-
tungen

a) in einem der Fächer Deutsch, Mathematik mangelhaft und in einem 
der übrigen versetzungsrelevanten Fächer nicht ausreichend sind 
oder

b) in nicht mehr als zwei der übrigen versetzungsrelevanten Fächer 
nicht ausreichend, darunter in einem Fach mangelhaft sind.

§ 1a 
Aufbau

(1) Das Berufliche Gymnasium umfasst

1. einfachqualifizierende Bildungsgänge, die zur allgemeinen Hoch-
schulreife in Verbindung mit beruflichen Kenntnissen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten führen und

2. doppeltqualifizierende Bildungsgänge, die zu einem Berufsab-
schluss nach Landesrecht und zur allgemeinen Hochschulreife füh-
ren.

(2) Die Fachoberschule, Klasse 13 umfasst Bildungsgänge, die beruf-
liche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vertiefen und die all-
gemeine Hochschulreife oder die fachgebundene Hochschulreife 
vermitteln.

§ 1b 
Gliederung

(1) Das Berufliche Gymnasium gliedert sich in die Fachbereiche

1. Ernährung,

2. Gestaltung,

3. Gesundheit und Soziales,

4. Informatik,

5. Technik und

6. Wirtschaft und Verwaltung.

Die Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums werden gemäß den 
Anlagen D 1 bis D 28 den Fachbereichen und gegebenenfalls deren 
fachlichen Schwerpunkten zugeordnet.

(2) Die Fachoberschule, Klasse 13 gliedert sich in die Fachbereiche

1. Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie,

2. Ernährung und Hauswirtschaft,

3. Gestaltung,

4. Gesundheit und Soziales,

5. Technik, gegliedert in die fachlichen Schwerpunkte

a) Bau- und Holztechnik,

b) Elektrotechnik,

c) Metalltechnik,

d) Textiltechnik und Bekleidung,

e) Drucktechnik und

f) Physik, Chemie, Biologie,

6. Wirtschaft und Verwaltung.

§ 2 
Organisation

(1) Das Berufliche Gymnasium gliedert sich in eine einjährige Einfüh-
rungsphase (Jahrgangsstufe 11), eine zweijährige Qualifikationspha-
se (Jahrgangsstufen 12 und 13) und ggf. eine Jahrgangsstufe 14. Bil-
dungsgänge des Beruflichen Gymnasiums, die zur allgemeinen 
Hochschulreife in Verbindung mit beruflichen Kenntnissen, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten (einfachqualifizierend) führen, dauern drei 
Jahre. Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums, die doppeltqua-
lifizierend einen Berufsabschluss nach Landesrecht und die allge-
meine Hochschulreife vermitteln, dauern nach Maßgabe der Stunden-
tafeln bis zu vier Jahre und umfassen die Jahrgangsstufen 11 bis 14. 
Am Ende der Jahrgangsstufe 13 findet die Abiturprüfung statt. In 
doppeltqualifizierenden Bildungsgängen stellt die Abiturprüfung 
gleichzeitig den ersten Teil der staatlichen Berufsabschlussprüfung 
dar. Die zweite Teilprüfung der staatlichen Berufsabschlussprüfung 
findet in der Jahrgangsstufe 14 statt.

(2) Bildungsgänge der Fachoberschule, Klasse 13 dauern in Vollzeit-
form ein Jahr, in Teilzeitform entsprechend länger. Diese Bildungs-
gänge bilden die zweite Stufe der insgesamt zweijährigen Fachober-
schule zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

§ 3 
Aufnahme

(1) Voraussetzung für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 11 des 
Beruflichen Gymnasiums ist die an Schulen oder im Wege der Exter-
nenprüfung erworbene Berechtigung zum Besuch der gymnasialen 
Oberstufe oder die Berechtigung gemäß § 28 Absatz 3 Satz 3 APO-
WbK.

(2) Außerdem werden Schülerinnen und Schüler in Bildungsgänge 
des Beruflichen Gymnasiums aufgenommen, die an einer deutschen 
Schule im Ausland, einer europäischen Schule oder einer ausländi-
schen Schule einen Abschluss erworben haben, der der in Absatz 1 
genannten Berechtigung gleichwertig ist. 

(3) Schülerinnen und Schüler, die den schulischen Teil der Fach-
hochschulreife erworben haben, können unter Beibehaltung des 
Fachbereichs und gegebenenfalls des fachlichen Schwerpunkts in 
die Jahrgangsstufe 12 der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasi-
ums aufgenommen werden. Sie müssen bei Eintritt in die Jahrgangs-
stufe 12 Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache mindestens im 
Umfang des Unterrichts der Jahrgangsstufe 11 nachweisen.

(4) Die obere Schulaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Aufnah-
me von Schülerinnen und Schülern, die die Aufnahmevoraussetzun-
gen gemäß Absätze 1 und 2 infolge nicht von ihnen zu vertretender 
Umstände nicht erfüllen, ausnahmsweise zulassen, wenn die bisheri-
ge Schullaufbahn erwarten lässt, dass sie für den Besuch des Bil-
dungsgangs geeignet sind.

(5) In Bildungsgänge der Fachoberschule, Klasse 13 wird aufgenom-
men, wer die Fachhochschulreife und mindestens eine zweijährige 
erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung nach 
Bundes- oder Landesrecht nachweist. Eine mindestens fünfjährige 
einschlägige Berufstätigkeit kann an die Stelle der abgeschlossenen 
Berufsausbildung treten.

2. Abschnitt 
Bestimmungen für die Bildungsgänge 

des Beruflichen Gymnasiums

1. Unterabschnitt 
Schullaufbahnberatung

§ 3a 
Auslandsaufenthalte

(1) Während der beiden ersten Jahre (Jahrgangsstufen 11 und 12) der 
Bildungsgänge können Schülerinnen und Schüler für einen Aus-
landsaufenthalt gemäß § 43 Absatz 4 SchulG beurlaubt werden. Nach 



Rückkehr wird die Schullaufbahn grundsätzlich in der Jahrgangsstu-
fe fortgesetzt, in der der Auslandsaufenthalt begonnen wurde. Das 
zweite Jahr der Qualifikationsphase (Jahrgangsstufe 13) kann nicht 
für einen Auslandsaufenthalt unterbrochen werden.

(2) Schülerinnen und Schüler, die zu einem einjährigen Auslandsauf-
enthalt in der Jahrgangsstufe 11 (Einführungsphase) oder einem 
halbjährigen Auslandsaufenthalt in der Jahrgangsstufe 11.2 (im zwei-
ten Halbjahr der Einführungsphase) beurlaubt sind, können ihre 
Schullaufbahn ohne Versetzungsentscheidung in der Jahrgangsstu-
fe 12 (Qualifikationsphase) fortsetzen, wenn aufgrund ihres Leis-
tungsstandes zu erwarten ist, dass sie erfolgreich in der Qualifikati-
onsphase mitarbeiten können.
(3) Ausländische Leistungsnachweise können bei der Berechnung 
der Gesamtqualifikation nach § 25 nicht übernommen werden.

§ 3b 
Information, Beratung, Dokumentation der Schullaufbahnen
(1) Die Schule informiert die Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Erziehungsberechtigte über die wesentlichen Regelungen für den je-
weiligen Bildungsgang des Beruflichen Gymnasiums. Sie berät die 
Schülerinnen und Schüler bei der Wahl der Schullaufbahn und prüft 
zu Beginn eines jeden Schulhalbjahres, ob die Wahl- und Belegungs-
bedingungen erfüllt sind. Beratung und Prüfung sind zu dokumentie-
ren.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die für die Bildungsgänge 
des Beruflichen Gymnasiums zuständigen Bildungsgangleitungen 
und die für die Jahrgangsstufe zuständigen Jahrgangsstufenleitun-
gen nehmen die Informations-, Beratungs-, Prüfungs- und Dokumen-
tationsaufgaben gemäß dem Geschäftsverteilungsplan der Schule 
wahr.

2. Unterabschnitt 
Bestimmungen für den Unterricht

§ 4 
Grundstruktur des Unterrichts, Fächer, 

Kurse, Aufgabenfelder
(1) Die Unterrichtsfächer sind durch die Stundentafel des jeweiligen 
Bildungsgangs gemäß Anlagen D 1 bis D 28 festgelegt; sie sind Auf-
gabenfeldern zugeordnet (Absatz 4).

(2) Im Differenzierungsbereich können sowohl Fächer angeboten 
werden als auch Unterrichtsveranstaltungen, die Fächern nicht zuge-
ordnet sind.

(3) Die Fächer werden in Halbjahreskursen unterrichtet. In den Jahr-
gangsstufen 12 und 13 wird der Unterricht nach Maßgabe der Stun-
dentafeln in Grund- und Leistungskursen erteilt.

(4) Die folgenden nach Aufgabenfeldern geordneten Fächer können 
in die Gesamtqualifikation für das Abitur einbezogen werden:

1. Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld 
(Aufgabenfeld I) 
Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kunst, Lite-
ratur, Musik, Latein, Niederländisch, Russisch, Spanisch.

2. Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld 
(Aufgabenfeld II) 
Arbeits- und Betriebslehre, Außenhandel, Betriebsorganisation, Be-
triebswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswe-
sen, Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen und Controlling, 
Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen/Wirtschaftsrecht, Di-
daktik und Methodik, Erdkunde, Erziehungswissenschaften, Ge-
schichte, Gesellschaftslehre mit Geschichte, Korrespondenz, Korre-
spondenz/Übersetzung, Marketing, Organisationslehre, Philosophie, 
Politik/Geschichte, Psychologie, Rechtskunde, Recht und Verwal-
tung, Sozialpädagogik, Soziologie, Spezielle Betriebswirtschaftsleh-
re, Übersetzung, Volkswirtschaftslehre, Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre, Wirtschaftsgeografie, Wirtschaftslehre, Wirtschaftsleh-
re des Haushalts, Wirtschaftsrecht.

3. Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld 
(Aufgabenfeld III) 
Angewandte Informatik, Anwendungsentwicklung, Bautechnik, Bau-
planungstechnik, Betriebsinformatik, Biochemie, Biologie, Biologie-
technik, Chemie, Chemietechnik, Datentechnik, Datenverarbeitungs-
technik, Elektrotechnik, Energietechnik, Ernährungslehre, Ernäh-
rung, Gestaltungstechnik, Gesundheit, Grafik-Design, Haushalts-
technik, Holztechnik, Informatik, Ingenieurwissenschaften, Kon-
struktions- und Fertigungstechnik, Maschinenbautechnik, Maschi-
nentechnik, Mathematik, Nachrichtentechnik, Physik, Physikalische 
Chemie, Physiktechnik, Softwareentwicklung, Technische Informa-
tik, Technische Kommunikation, Technisches Zeichnen, Textil- und 
Bekleidungstechnik, Umweltschutztechnik, Umwelttechnik, Werk-
stofftechnik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsinformatik/ Organisa-
tionslehre.

4. Die Unterrichtsfächer Religionslehre, Sport und Sport/Gesund-
heitsförderung, die keinem Aufgabenfeld zugeordnet sind. Ist Religi-
onslehre Fach der Abiturprüfung, kann es das gesellschaftswissen-
schaftliche Aufgabenfeld vertreten.

(5) Für die Belegverpflichtung in den Fremdsprachen gilt darüber hin-
aus:

1. Der Unterricht in der zweiten Fremdsprache wird als Grundkurs-
fach erteilt.

2. Schülerinnen und Schüler, die in der Sekundarstufe I keinen oder 
bis zum Eintritt in den Bildungsgang keinen durchgängigen Unter-
richt in einer zweiten Fremdsprache im Umfang von mindestens vier 
Jahren erhalten haben, müssen die zweite Fremdsprache im Umfang 
von zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 
durchgehend belegen.

3. Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Sekundarstufe I an ei-
ner Sprachfeststellungsprüfung gemäß § 5 Absatz 4 APO-S I teilge-
nommen haben, können zur Erfüllung der Pflichtbindung in der fort-
geführten Fremdsprache am Ende der Jahrgangsstufe 11 eine 
Sprachfeststellungsprüfung bei der oberen Schulaufsichtsbehörde 
ablegen. Das Ergebnis der Prüfung tritt an die Stelle der Note der fort-
geführten Fremdsprache Englisch in der Jahrgangsstufe 11.

(6) Schülerinnen und Schüler, die nach der Versetzung in die Einfüh-
rungsphase am Gymnasium mit achtjährigem Bildungsgang gemäß 
§ 27 APO-S I in das Berufliche Gymnasium aufgenommen werden, 
belegen in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 Unterricht im Umfang von 
mindestens 102 Jahreswochenstunden nach Maßgabe der Stunden-
tafeln. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die in der Sekun-
darstufe I an Gymnasien mit neunjährigem Bildungsgang zur Verkür-
zung der Schulzeit eine Profilklasse gemäß § 21 Absatz 3 Satz 3 Num-
mer 1 APO-S I besucht haben.

(7) Für den Unterricht gelten die Bildungspläne für den jeweiligen 
Bildungsgang.

§ 5 
Versetzung in die Jahrgangsstufe 12

(1) Der Übergang in die Jahrgangsstufe 12 setzt eine Versetzung 
nach § 10 Erster Teil dieser Verordnung voraus.

(2) Grundlage der Versetzungsentscheidung sind die Leistungen, die 
die Schülerin oder der Schüler in der Jahrgangsstufe 11.2 in allen 
Fächern erbracht hat. Die Gesamtentwicklung der Schülerinnen und 
Schüler während des gesamten Schuljahres und die Zeugnisnote im 
ersten Schulhalbjahr sind zu berücksichtigen. Zu den versetzungs-
wirksamen Leistungen gehört auch die Leistung in der neu einset-
zenden Fremdsprache; im Unterricht des Differenzierungsbereichs 
erbrachte Leistungen sind nicht versetzungswirksam.

§ 6 
Wahl der Abiturprüfungsfächer

Eine Schülerin oder ein Schüler legt die Abiturprüfung in vier Fächern 
ab. Das erste und zweite Fach der Abiturprüfung sind die in den An-
merkungen zur Stundentafel des Bildungsganges als erstes und 
zweites Abiturprüfungsfach festgelegten oder zur Wahl gestellten Fä-
cher. Das dritte und vierte Abiturprüfungsfach legt die Schülerin oder 
der Schüler zu Beginn der Jahrgangsstufe 13.1 fest. Dabei muss es 
sich um die in den Anmerkungen zur Stundentafel als drittes bezie-
hungsweise viertes Abiturfach ausgewiesenen Fächer handeln, in 
denen spätestens vom Beginn der Jahrgangsstufe 12.1 an Klausuren 
geschrieben wurden.

§ 7 
Wiederholung in den Jahrgangsstufen 12 und 13

Wer in der Jahrgangsstufe 12 nicht mehr erfolgreich mitarbeiten kann 
und die Jahrgangsstufe 11 nicht wiederholt hat, kann auf Antrag bis 
zum Ende der Jahrgangsstufe 12.1 in die Jahrgangsstufe 11 zurück-
treten. Am Ende der Jahrgangsstufe 12.2 oder 13.1 kann auf Antrag 
zurücktreten, wer die Zulassung gemäß § 15 voraussichtlich nicht 
mehr erreichen, die Abiturprüfung aber noch innerhalb der Höchst-
verweildauer gemäß § 5 Erster Teil dieser Verordnung ablegen kann. 
Wenn Defizite nicht mehr aufgeholt werden können, muss die Schü-
lerin oder der Schüler zurücktreten. Die Leistungsbewertungen im er-
sten Durchgang der wiederholten Schulhalbjahre werden unwirksam.

3. Unterabschnitt 
Leistungsbewertung

§ 8 
Grundsätze der Leistungsbewertung

(1) In den Jahrgangsstufen 11 bis 14 ergibt sich die jeweilige Ab-
schlussnote in einem Halbjahreskurs mit schriftlichen Arbeiten 
(Klausuren) aus den Leistungen im Beurteilungsbereich „Klausuren“ 
(§ 9) und den Leistungen im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistun-
gen“ (§ 10). Die Abschlussnote wird gleichwertig aus den Endnoten 
beider Beurteilungsbereiche gebildet; eine rein rechnerische Bildung 
der Note ist unzulässig. Bei Halbjahreskursen ohne Klausuren ist die 
Endnote im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ die Ab-
schlussnote.

(2) Die Schülerin oder der Schüler kann in einem Leistungskursfach 
des berufsbezogenen Lernbereichs eine Facharbeit erstellen. Diese 
wird mit Punkten (§ 11) bewertet und kann in doppelter Gewichtung 
in den Block I eingebracht werden.

(3) Die Lehrerin oder der Lehrer ist verpflichtet, die Schülerinnen und 
Schüler zu Beginn des Halbjahreskurses über die Zahl und Art der ge-
forderten Klausuren und die Leistungsnachweise im Beurteilungsbe-
reich „Sonstige Leistungen“ zu informieren. Etwa in der Mitte des 
Halbjahres unterrichtet die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler 



über den bis dahin erreichten Leistungsstand. Die Abschlussnote in 
Halbjahreskursen der Jahrgangsstufe 13.2 wird vor der ersten Sit-
zung des allgemeinen Prüfungsausschusses bekannt gegeben.

(4) Bei der Bewertung schriftlicher Arbeiten sind Verstöße gegen die 
sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache und gegen die äu-
ßere Form angemessen zu berücksichtigen. Gehäufte Verstöße füh-
ren zur Absenkung der Leistungsbewertung um eine Notenstufe in 
den Jahrgangsstufen 11 und 14 sowie um bis zu zwei Notenpunkte 
gemäß § 11 in den Jahrgangsstufen 12 und 13.

§ 9 
Beurteilungsbereich „Klausuren“

(1) In der Jahrgangsstufe 11 sind mindestens in vier Fächern Klausu-
ren zu schreiben. Unter den Fächern mit Klausuren müssen sein:

1. die Fächer, die in den Jahrgangsstufen 12 und 13 als Leistungs-
kursfächer fortgesetzt werden,

2. Deutsch,

3. Mathematik,

4. die Fremdsprachen.

Die Schülerin oder der Schüler kann weitere Fächer als Fächer mit 
Klausuren wählen. Die Anzahl der Klausuren beträgt im ersten Halb-
jahr ein bis zwei, im zweiten Halbjahr zwei Klausuren.

(2) In der Jahrgangsstufe 12 sind in den Leistungskursfächern sowie 
in mindestens zwei Grundkursfächern in jedem Halbjahr jeweils zwei 
Klausuren zu schreiben. Unter den Fächern mit Klausuren müssen 
Deutsch, Mathematik, die Fremdsprachen sowie die Fächer der 
schriftlichen Berufsabschlussprüfung sein. 

(3) In der Jahrgangsstufe 13 sind im ersten Halbjahr in den beiden 
Leistungskursfächern, in dem dritten Fach der Abiturprüfung und in 
den Fremdsprachen je zwei Klausuren zu schreiben. Im zweiten Halb-
jahr der Jahrgangsstufe 13 ist in den beiden Leistungskursfächern 
und dem dritten Fach der Abiturprüfung jeweils eine Klausur zu 
schreiben. In den Fächern der schriftlichen Berufsabschlussprüfung 
ist in der Jahrgangsstufe 13 pro Halbjahr jeweils mindestens eine 
Klausur zu schreiben.

(4) In der Jahrgangsstufe 14 ist in den fortgeführten Fächern, die Ge-
genstand des zweiten Teils der schriftlichen Berufsabschlussprü-
fung sind, jeweils eine Klausur zu schreiben.

(5) In den modernen Fremdsprachen kann sowohl im zweiten Halb-
jahr der Jahrgangsstufe 11 als auch in einem der ersten drei Halbjah-
ren der Qualifikationsphase jeweils eine Klausur durch eine Sprech-
prüfung ersetzt werden. Im Fach Englisch muss in einem der ersten 
drei Halbjahren der Qualifikationsphase eine Klausur durch eine 
Sprechprüfung ersetzt werden.

(6) Die Klausuren sind so zu verteilen, dass in jedem Kursabschnitt 
eine Klausur geschrieben wird. In einer Woche dürfen für die Schü-
lerin oder den Schüler nicht mehr als drei Klausuren angesetzt wer-
den. An einem Schultag darf eine Schülerin oder ein Schüler nicht 
mehr als eine Klausur schreiben. Die Termine für die Klausuren sind 
frühzeitig bekannt zu geben. Die Dauer der Klausuren legt die oberste 
Schulaufsichtsbehörde durch Verwaltungsvorschriften fest. Für die 
Dauer der Klausuren in den schriftlichen Abiturfächern im zweiten 
Halbjahr der Jahrgangsstufe 13 gilt § 17 Absatz 2 und 3 entspre-
chend.

(7) In den Fächern Sport und Sport/Gesundheitsförderung sind keine 
Klausuren zu schreiben, sofern sie nicht als Leistungskursfach be-
legt werden.

§ 10 
Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“

Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zu-
sammenhang mit dem Unterricht erbrachten schriftlichen, mündli-
chen und praktischen Unterrichtsleistungen mit Ausnahme der Klau-
suren und der Facharbeit gemäß § 8 Absatz 2. Im Übrigen gelten die 
Bildungspläne für den jeweiligen Bildungsgang.

§ 11 
Notenstufen und Punkte

Die in den Jahrgangsstufen 12 und 13 erteilten Kursabschlussnoten 
und die in der Abiturprüfung erteilten Noten, die gegebenenfalls eine 
Notentendenz enthalten können, werden in Punkte übertragen. Dafür 
gilt folgender Schlüssel:

Tabelle 1: Notenschlüssel

1) Eine oder mehrere schwach ausreichende Leistungen können dazu führen, dass die 
notwendigen Punktzahlen gemäß §§ 15, 25 nicht erreicht werden.

§ 12 
Besondere Lernleistung

(1) Im Rahmen der für die Abiturprüfung vorgesehenen Punktzahl 
kann Schülerinnen und Schülern eine besondere Lernleistung ange-
rechnet werden, die im Rahmen oder Umfang eines mindestens zwei 
Halbjahre umfassenden Kurses erbracht wird. Als besondere Lern-
leistung können ein umfassender Beitrag aus einem von den Ländern 
geförderten Wettbewerb, eine Jahres- oder Seminararbeit, die Ergeb-
nisse eines umfassenden, auch fachübergreifenden Projektes oder 
Praktikums in Bereichen, die schulischen Referenzfächern zugeord-
net werden können, gelten. Voraussetzung für die Einbringung ist, 
dass wesentliche Bestandteile der besonderen Lernleistung noch 
nicht anderweitig eingebracht wurden.

(2) Die Absicht, eine besondere Lernleistung zu erbringen, muss 
spätestens am Ende der Jahrgangsstufe 12 bei der Schule angezeigt 
werden. Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet in Abstim-
mung mit der Lehrkraft, die die Arbeit korrigieren soll, in welchem 
Grundkursfach die besondere Lernleistung zugelassen wird. Die Ar-
beit ist spätestens bis zur Zulassung zur Abiturprüfung abzugeben, 
nach den Maßstäben und dem Verfahren für die Abiturprüfung zu kor-
rigieren und zu bewerten. Ein Rücktritt von der besonderen Lernleis-
tung muss bis zur Entscheidung über die Zulassung zur Abiturprü-
fung erfolgt sein. In einem Kolloquium von in der Regel 30 Minuten, 
das im Zusammenhang mit der Abiturprüfung nach Festlegung durch 
die Schulleitung stattfindet, stellt der Prüfling vor einem Fachprü-
fungsausschuss die Ergebnisse der besonderen Lernleistung dar, er-
läutert sie und antwortet auf Fragen. Die Endnote wird auf Grund der 
insgesamt in der besonderen Lernleistung und im Kolloquium er-
brachten Leistung gebildet; eine Gewichtung der Teilleistungen fin-
det nicht statt.

(3) Bei Arbeiten, an denen mehrere Schülerinnen und Schüler betei-
ligt werden, muss die individuelle Schülerleistung erkennbar und be-
wertbar sein.

(4) In der besonderen Lernleistung, die im Block II in vierfacher Ge-
wichtung als zusätzliches fünftes Prüfungselement eingebracht wer-
den kann, sind maximal 15 Punkte erreichbar.

§ 13 
Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn

(1) Am Ende der Jahrgangsstufe 11.1 erhält die Schülerin oder der 
Schüler ein Halbjahreszeugnis.

(2) Am Ende der Jahrgangsstufe 11.2 erhält die Schülerin oder der 
Schüler ein Zeugnis mit dem Vermerk über die Versetzung oder 
Nichtversetzung.

(3) Am Ende der Jahrgangsstufen 12.1, 12.2 und 13.1 erhält die Schü-
lerin oder der Schüler eine Bescheinigung über die Schullaufbahn, 
die die in den Kursen erreichten Leistungen ausweist.

(4) Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler den Bildungsgang in den 
Jahrgangsstufen 12, 13 oder 14, enthält das Abgangszeugnis die in 
den einzelnen Halbjahren der Jahrgangsstufen 12 und gegebenen-
falls 13 erreichten Kursabschlussnoten.

 13a 
Fachhochschulreife

(1) Schülerinnen und Schülern, die auf der Grundlage von § 5 in Ver-
bindung mit § 10 Absatz 2 Erster Teil dieser Verordnung in die Jahr-
gangsstufe 12 versetzt wurden und den Bildungsgang verlassen, 
kann der schulische Teil der Fachhochschulreife bescheinigt wer-
den; die Bescheinigung ist ausgeschlossen, wenn die Versetzung 
aufgrund des § 10 Absatz 3 Erster Teil dieser Verordnung oder des § 

Note Punkte nach 
Notentendenz

Notendefinition

sehr gut  15 - 13 Punkte Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen in besonderem 
Maße.

gut  12 - 10 Punkte Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen voll.

befriedigend  9 - 7 Punkte Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen im Allgemeinen.

ausreichend  6 - 5 Punkte Die Leistungen weisen zwar 
Mängel auf, entsprechen aber im 
Ganzen noch den Anforderun-
gen.

schwach 
ausreichend

 4 Punkte Die Leistungen weisen Mängel 
auf und entsprechen den Anfor-
derungen nur noch mit Ein-
schränkungen.1

mangelhaft  3 - 1 Punkte Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen nicht, lassen je 
doch erkennen, dass die notwen-
digen Grundkenntnisse vorhan-
den sind und die Mängel in ab-
sehbarer Zeit behoben werden 
können.

ungenügend  0 Punkte Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen nicht und selbst 
die Grundkenntnisse sind so lü-
ckenhaft, dass die Mängel in ab-
sehbarer Zeit nicht behoben wer-
den können.

Note Punkte nach 
Notentendenz

Notendefinition

Tabelle 1: Notenschlüssel



50 Absatz 4 Satz 4 SchulG erfolgt. Der Erwerb der Fachhochschulrei-
fe erfolgt nach den Bestimmungen der Gleichwertigkeitsverordnung
(GIVO - BASS 13-73 Nr. 22.1). 

(2) Schülerinnen und Schülern, die den Bildungsgang nach der Jahr-
gangsstufe 12 verlassen, kann der schulische Teil der Fachhoch-
schulreife bescheinigt werden, wenn folgende Bedingungen in der 
Jahrgangsstufe 12 erfüllt sind:

1. In den beiden Leistungskursfächern müssen je zwei Kurse belegt 
und insgesamt mindestens 40 Punkte der zweifachen Wertung er-
reicht sein.

2. Es müssen elf Grundkurse belegt und in diesen insgesamt mindes-
tens 55 Punkte der einfachen Wertung erreicht sein. 

3. Unter den nach Nummern 1 und 2 anzurechnenden Kursen müssen 
je zwei Kurse in Deutsch, einer Fremdsprache (§ 4 Absatz 1 und 5), 
einer Gesellschaftswissenschaft, Mathematik, einer Naturwissen-
schaft (Biologie oder Physik oder Chemie) sein. Außer den genann-
ten Fächern können aus weiteren Fächern höchstens je zwei Halbjah-
reskurse angerechnet werden.

4. In zwei der vier anzurechnenden Leistungskurse und in sieben der 
elf anzurechnenden Grundkurse müssen jeweils fünf Punkte der ein-
fachen Wertung erreicht sein. Mit null Punkten bewertete Kurse gel-
ten als nicht belegt.

Der Erwerb der Fachhochschulreife erfolgt nach den Bestimmungen 
der Gleichwertigkeitsverordnung.

(3) Für abgehende Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Jahr-
gangsstufe 13.1 oder 13.2 den schulischen Teil der Fachhochschul-
reife erwerben wollen, gelten die Bedingungen gemäß Absatz 2 mit 
der Maßgabe, dass die Gesamtqualifikation insgesamt in zwei aufein-
ander folgenden Halbjahren erbracht worden sein muss.

(4) Die Gesamtpunktzahl [P] (mindestens 95, höchstens 285 Punkte), 
die sich aus der Bewertung der vier Leistungs- und elf Grundkurse er-
gibt, wird nach der Formel

Tabelle 2: Formel zur Berechnung der Durchschnittsnote

in eine Durchschnittsnote [N] umgerechnet. Diese wird auf eine Stelle 
hinter dem Komma bestimmt; es wird nicht gerundet. Eine Gesamt-
punktzahl über 266 ergibt die Durchschnittsnote 1,0. Die Durch-
schnittsnote wird in Ziffern und Buchstaben auf dem Abgangszeug-
nis ausgewiesen.

(5) In das Abgangszeugnis werden die in den einzelnen Halbjahren 
der Jahrgangsstufen 12 und 13 bewerteten Kurse mit den entspre-
chenden Kursabschlussnoten eingetragen. Die der jeweiligen Noten-
tendenz entsprechenden Punktzahlen werden in einfacher Gewich-
tung zweistellig in Klammern hinter der eingetragenen Note vermerkt. 
Wird der Schülerin oder dem Schüler der schulische Teil der Fach-
hochschulreife zuerkannt, enthält das Abgangszeugnis den Hinweis, 
dass die Schulpflicht in der Sekundarstufe II erfüllt ist, sofern kein 
Ausbildungsverhältnis begonnen wird (§ 38 Absatz 4 SchulG).

(6) Nach bestandener Abiturprüfung kann ehemaligen Schülerinnen 
und Schülern ergänzend zur allgemeinen Hochschulreife der schuli-
sche Teil der Fachhochschulreife für das Land Nordrhein-Westfalen 
bescheinigt werden, wenn sie die Bedingungen des Absatzes 2 oder 
3 erfüllen. Die Bescheinigung trägt das Datum der Ausstellung.

4. Unterabschnitt 
Ordnung der Abiturprüfung

§ 14 
Gliederung der Abiturprüfung

(1) Die Abiturprüfung findet am Ende der Jahrgangsstufe 13 statt. 
Den jährlichen Terminrahmen für die Abiturprüfung (Block II) be-
stimmt die oberste Schulaufsichtsbehörde.

(2) Im ersten bis dritten Abiturfach wird schriftlich und gegebenen-
falls mündlich, im vierten Abiturfach wird mündlich geprüft.

(3) An die Stelle der schriftlichen Abiturprüfung tritt in den Leistungs-
kursfächern Sport und Sport/Gesundheitsförderung eine Fachprü-
fung. Die Fachprüfung besteht aus einer zentral gestellten schriftli-
chen Prüfungsarbeit und aus einer praktischen Prüfung.

(4) Im Prüfungsfach Kunst kann auch eine praktisch-gestalterische 
Aufgabe Bestandteil der Prüfung sein.

§ 15 
Zulassung zur Abiturprüfung

(1) Über die Zulassung zur Abiturprüfung entscheidet der allgemeine 
Prüfungsausschuss in der ersten Konferenz.

(2) Zugelassen wird, wer am Unterricht der Jahrgangsstufen 12 und 
13 gemäß der für den Bildungsgang gültigen Stundentafel teilgenom-
men hat und im Grund- und Leistungskursbereich der Qualifikations-
phase (Block I) folgende Bedingungen erfüllt:

1. Es müssen mindestens 32 und höchstens 40 Kurse, darunter die 
acht Leistungskurse, eingebracht werden. Werden mehr als 32 Kurse 
eingebracht, kann ein Kurs durch eine Facharbeit nach Absatz 4 
Nummer 3 ersetzt werden.

2. Es müssen mindestens 200 Punkte gemäß § 25 Absatz 3 erreicht 
werden.

3. Von den gemäß Nummer 1 eingebrachten Kursen dürfen

a) bei Einbringung von genau 32 Kursen nicht mehr als sechs,

b) bei Einbringung von 33 bis 37 Kursen nicht mehr als sieben und

c) bei Einbringung von 38 bis 40 Kursen nicht mehr als acht Kurse

mit weniger als fünf Punkten in einfacher Gewichtung bewertet wor-
den sein.

Darunter dürfen nicht mehr als drei Leistungskurse sein. Kurse, die 
mit null Punkten bewertet worden sind, können nicht eingebracht 
werden.

4. Schülerinnen und Schüler, die in der Sekundarstufe I keinen durch-
gängigen Unterricht in einer zweiten Fremdsprache im Umfang von 
mindestens vier Jahren erhalten haben, dürfen zum Erwerb der allge-
meinen Hochschulreife in keinem der vier in der Qualifikationsphase 
belegten Kurse der in der Jahrgangsstufe 11 neu einsetzenden 
Fremdsprache mit null Punkten bewertet worden sein,

5. Inhaltsgleiche Kurse dürfen nur einmal eingebracht werden.

(3) Unter den einzubringenden Kursen im Block I müssen mindestens 
sein (Pflichtkurse):

1. Jeweils die vier Kurse der vier Abiturprüfungsfächer, die gemäß 
der für den Bildungsgang gültigen Stundentafel ausgewiesen sind. 
Die Kurse der beiden Leistungskursfächer (1. und 2. schriftliches 
Prüfungsfach) werden doppelt gewichtet.

2. Soweit nicht bereits als Abiturprüfungsfächer eingebracht:

a) vier Kurse Deutsch,

b) vier Kurse der aus der Sekundarstufe I fortgeführten oder der in 
der Jahrgangsstufe 11 neu einsetzende Fremdsprache,

c) vier Kurse Mathematik,

d) vier Kurse der aus der Jahrgangsstufe 11 fortgeführten Naturwis-
senschaft,

e) vier Kurse aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgaben-
feld, darunter zwei Kurse des Faches Gesellschaftslehre mit Ge-
schichte und

f) zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife ergänzend zwei Kurse 
der in der Jahrgangsstufe 11 neu einsetzenden Fremdsprache, wenn 
Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I keinen durchgängi-
gen Unterricht in einer zweiten Fremdsprache im Umfang von min-
destens vier Jahren erhalten haben.

3. Soweit die Einbringung der (Pflicht-) Kurse nach Nummer 1 und 2 
weniger als 32 Kurse in einfacher Gewichtung ergibt, müssen min-
destens so viele weitere Kurse der Qualifikationsphase nach Absatz 
4 in den Block I eingebracht werden, dass insgesamt mindestens 32 
Kurse in einfacher Gewichtung im Block I berücksichtigt werden kön-
nen.

(4) In den Block I können darüber hinaus eingebracht werden

1. weitere Kurse der Fächer des berufsbezogenen oder des berufs-
übergreifenden Lernbereichs gemäß der für den Bildungsgang gülti-
gen Stundentafel (Wahlkurse).

2. Kurse des Differenzierungsbereichs, die die Anforderungen an 
Grundkurse erfüllen (Wahlkurse) und

3. eine Facharbeit gemäß § 8 Absatz 2; sie wird doppelt gewichtet.

Insgesamt können bis zu acht Wahlkurse oder bis zu sieben Wahlkur-
se und die Facharbeit eingebracht werden.

§ 16 
Verfahren bei Nichtzulassung

Wer gemäß § 30 oder § 41a zur Berufsabschlussprüfung zugelassen 
ist, kann auch bei einer Nichtzulassung zur Abiturprüfung an der er-
sten Teilprüfung zur Berufsabschlussprüfung teilnehmen.

§ 17 
Schriftliche Prüfung

(1) Im ersten bis dritten Abiturfach ist von jeder Schülerin und jedem 
Schüler je eine schriftliche Arbeit anzufertigen.

(2) Die schriftliche Prüfung dauert in den Leistungskursfächern min-
destens 240 und höchstens 270 Minuten und im dritten Abiturfach 
mindestens 210 und höchstens 240 Minuten. Im Rahmen dieser 
Bandbreiten legt die oberste Schulaufsichtsbehörde die Dauer der 
Klausuren durch Verwaltungsvorschriften fest.

(3) Für Schülerexperimente, praktische Aufgaben oder Gestaltungs-
aufgaben kann die Arbeitszeit um höchstens 60 Minuten durch die 
oberste Schulaufsichtsbehörde verlängert werden.

§ 18 
Aufgaben und Verfahren für die schriftliche Prüfung

(1) Die Prüfungsaufgaben für die schriftlichen Prüfungen werden von 
der obersten Schulaufsichtsbehörde landeseinheitlich gestellt. Die 
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Aufgaben werden auf der Grundlage der Bildungspläne für den Bil-
dungsgang erstellt; sie entstammen der Qualifikationsphase und um-
fassen unterschiedliche Sachgebiete. 

(2) Den Schülerinnen und Schülern werden nach Maßgabe der Bil-
dungspläne im Rahmen der Prüfungsaufgaben Wahlmöglichkeiten 
eröffnet.

(3) Soweit die Schule aus den zentral gestellten Aufgaben eine Aus-
wahl treffen muss, geschieht dies durch die Fachlehrkraft (§ 19 Absa-
tz 1 Satz 1) zu dem von der obersten Schulaufsichtsbehörde be-
stimmten Zeitpunkt vor Beginn der Prüfung. Für Schülerinnen und 
Schüler aus demselben Kurs müssen dieselben Aufgaben ausge-
wählt werden. 

(4) Den Aufgaben werden Lösungserwartungen und Regelungen zur 
Bewertung der Prüfungsleistungen beigegeben.

§ 19 
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

(1) Die schriftliche Prüfungsarbeit wird von der Fachlehrkraft, die in 
der Jahrgangsstufe 13.2 unterrichtet hat, korrigiert, begutachtet und 
abschließend mit einer Note gemäß § 11 bewertet.

(2) Jede Arbeit wird von einer zweiten, von der oder dem Vorsitzen-
den des allgemeinen Prüfungsausschusses beauftragten Fachlehr-
kraft korrigiert. Diese zweite Fachlehrkraft schließt sich entweder der 
Bewertung begründet an oder fügt eine eigene Beurteilung mit Be-
wertung hinzu.

(3) In den Fällen, in denen die beiden Fachlehrkräfte sich nicht auf ei-
ne Bewertungsnote einigen können, ziehen die oder der Vorsitzende 
des allgemeinen Prüfungsausschusses eine weitere Fachlehrkraft 
zur Bewertung hinzu. Die Bewertung wird sodann im Rahmen der vor-
geschlagenen Noten durch Mehrheitsbeschluss festgesetzt.

(4) Die Fachprüfung in den Fächern Sport, Sport/Gesundheitsförde-
rung und Kunst als Leistungskursfach (§ 14 Absatz 2) wird mit einer 
Gesamtnote, gegebenenfalls unter Angabe der Tendenz, abgeschlos-
sen. Sie wird vom Fachprüfungsausschuss gleichwertig aus der Note 
der schriftlichen Arbeit und aus der Note für die Prüfungsleistungen 
in der praktischen Prüfung gebildet.

§ 20 
Fächer der mündlichen Prüfung

Das von der Schülerin oder dem Schüler gewählte vierte Abiturfach 
ist verpflichtendes Fach der mündlichen Prüfung. Die drei Fächer der 
schriftlichen Prüfung können Fächer der mündlichen Prüfung sein.

§ 21 
Mündliche Prüfung im ersten bis dritten Abiturfach

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss legt in einer Konferenz auf 
Grund der Ergebnisse in den schriftlichen Prüfungsarbeiten im er-
sten bis dritten Abiturfach und der mündlichen Prüfung im vierten 
Abiturfach fest, in welchen Fächern der schriftlichen Abiturprüfung 
der Prüfling mündlich geprüft wird.

(2) Wird eine Schülerin oder ein Schüler in einem Abiturfach sowohl 
schriftlich als auch mündlich geprüft, wird das Endergebnis im Ver-
hältnis von 2 (schriftlich) zu 1 (mündlich) aus den Ergebnissen der 
beiden Prüfungsteile gebildet.

(3) Mündliche Prüfungen im ersten bis dritten Abiturfach sind anzu-
setzen, wenn das Bestehen der Abiturprüfung gefährdet ist, weil die 
Mindestbedingungen gemäß § 25 Absatz 4 nicht erfüllt sind.

(4) Wer nicht nach Absatz 3 geprüft wird, kann sich freiwillig zur 
mündlichen Abiturprüfung im ersten bis dritten Abiturfach melden.

(5) Wird ein Prüfling in mehreren Fächern geprüft, bestimmt er die 
Reihenfolge.
(6) Eine mündliche Prüfung wird nicht angesetzt oder nicht mehr 
durchgeführt, wenn auf Grund der vorliegenden Ergebnisse im Ab-
iturbereich auch bei Erreichen der Höchstpunktzahlen in der mündli-
chen Prüfung im ersten bis dritten Abiturfach ein Bestehen des Ab-
iturs nicht mehr möglich ist. Die Abiturprüfung gilt in diesem Fall als 
nicht bestanden.

 22 
Verfahren bei der mündlichen Prüfung

(1) Schülerinnen und Schüler, für die gemäß § 21 Absatz 3 mündliche 
Prüfungen angesetzt worden sind, werden nur in so vielen Fächern 
geprüft, wie es zur Erfüllung der Mindestbedingungen für das Beste-
hen der Abiturprüfung erforderlich ist.

(2) Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, zum angegebe-
nen Termin zur jeweiligen Prüfung anwesend zu sein; andernfalls gilt 
§ 19 Absatz 2 und 3 Erster Teil dieser Verordnung.

(3) Die Vorbereitungszeit beträgt in der Regel 30 Minuten. Falls die 
Prüfungsaufgabe in einem naturwissenschaftlichen oder techni-
schen Fach einen experimentellen oder praktischen Anteil, im Fach 
Kunst eine Gestaltungsaufgabe enthält, kann die Vorbereitungszeit 
angemessen verlängert werden.

(4) Zur Vorbereitung der mündlichen Prüfung in den Abiturfächern 
treten die Fachprüfungsausschüsse zu Konferenzen zusammen. Die 
oder der Vorsitzende des Fachprüfungsausschusses prüft, ob die 
Aufgabenstellung mit den Prüfungsanforderungen sowie mit § 23 Ab-
satz 1 und 3 übereinstimmt. Sie oder er entscheidet über die erforder-

lichen Änderungen nach Beratung mit den Mitgliedern des Fachprü-
fungsausschusses.

(5) Bis zu drei Prüflingen kann - insbesondere im vierten Abiturfach - 
dieselbe Aufgabe gestellt werden, wenn die gleichen unterrichtlichen 
Voraussetzungen gegeben sind.

(6) Die mündliche Prüfung wird grundsätzlich von der Fachprüferin 
oder dem Fachprüfer (§ 18 Absatz 2 Nr. 2 Erster Teil dieser Verord-
nung) durchgeführt. Die oder der Vorsitzende des Fachprüfungsaus-
schusses hat das Recht, Fragen an den Prüfling zu richten und die 
Prüfung zeitweise selbst zu übernehmen.

§ 23 
Durchführung der mündlichen Prüfung

(1) Für jede Prüfung ist dem Prüfling eine neue, begrenzte Aufgabe 
zu stellen. Die Aufgabe einschließlich der gegebenenfalls notwendi-
gen Texte wird schriftlich vorgelegt. Es ist nicht zulässig, gleichzeitig 
zwei oder mehrere voneinander abweichende Aufgaben zu stellen 
oder zwischen mehreren Aufgaben wählen zu lassen. Erklärt der 
Prüfling bei der Aufgabenstellung oder innerhalb der Vorbereitungs-
zeit, dass er die gestellte Aufgabe nicht bearbeiten kann und sind die 
Gründe dafür nicht von ihm zu vertreten, so stellt die Fachprüferin 
oder der Fachprüfer im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden 
des Fachprüfungsausschusses eine neue Aufgabe.

(2) Ist der Prüfling nicht im Stande, die gestellte Aufgabe zu lösen, so 
kann die Fachprüferin oder der Fachprüfer Hilfen geben.

(3) Die mündliche Prüfung darf sich nicht auf das Sachgebiet eines 
Kurshalbjahres beschränken. Sie darf keine Wiederholung der Inhal-
te einer anderen in der Qualifikationsphase und im Abiturbereich be-
reits erbrachten Leistung sein. Die mündliche Prüfung dauert in der 
Regel mindestens 20, höchstens 30 Minuten. Sie besteht aus einem 
ersten und einem zweiten Prüfungsteil, wobei beide Prüfungsteile un-
gefähr den gleichen zeitlichen Umfang haben.

(4) Im ersten Prüfungsteil soll der Prüfling versuchen, selbständig die 
vorbereitete Aufgabe in zusammenhängendem Vortrag zu lösen. Im 
zweiten Prüfungsteil sollen vor allem größere fachliche und fach-
übergreifende Zusammenhänge in einem Prüfungsgespräch ange-
sprochen werden. Es ist nicht zulässig, zusammenhanglose Einzel-
fragen aneinander zu reihen.

(5) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungs-
leistungen und setzt die Note, gegebenenfalls mit Tendenz, fest. Die 
Fachprüferin oder der Fachprüfer schlägt die Note für die Prüfungs-
leistung vor. Die Mitglieder des Fachprüfungsausschusses stimmen 
über diesen Vorschlag ab (§ 21 Absatz 4 Erster Teil dieser Verord-
nung).

 24 
Feststellung der Prüfungsergebnisse

Nach Beendigung der mündlichen Prüfung einer Schülerin oder ei-
nes Schülers stellt der allgemeine Prüfungsausschuss die Prüfungs-
ergebnisse fest und errechnet die Gesamtpunktzahl für den Abiturbe-
reich gemäß § 25.

§ 25 
Ermittlung der Gesamtqualifikation

(1) Bei der Feststellung der Gesamtqualifikation findet das Punktsys-
tem gemäß § 11 Anwendung.

(2) Die Gesamtqualifikation ergibt sich aus der Addition der Punkt-
summen aus dem Block I und dem Block II. Insgesamt sind höchs-
tens 900 Punkte erreichbar, und zwar höchstens 600 Punkte im 
Block I und höchstens 300 Punkte im Block II. Die Punktsumme [P] 
wird nach der Formel

Tabelle 3: Formel zur Umrechnung der Punktsumme in Durchschnittsnote

in eine Durchschnittsnote [N] umgerechnet. Diese wird auf eine Stelle 
hinter dem Komma bestimmt; es wird nicht gerundet. Eine Gesamt-
punktzahl über 840 ergibt die Durchschnittsnote 1,0. Die Durch-
schnittsnote wird in Ziffern und Buchstaben auf dem Zeugnis ausge-
wiesen.

(3) In Block I sind die Leistungen der Kurse in der Qualifikationspha-
se gemäß § 15 einzubringen. Die Gesamtpunktzahl in Block I wird 
nach folgender Formel berechnet; das Endergebnis (E I) wird auf eine 
ganzzahlige Punktzahl gerundet, wobei ab der Dezimalen 5 aufgerun-
det wird:
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Tabelle 4: Formel zur Berechnung der Gesamtpunktzahl aus Block I 

(4) Im Block II werden die Prüfungsleistungen gleich gewichtet:

1. Werden im Block II die Prüfungsleistungen in den vier Abiturfä-
chern (vier Prüfungselemente) eingebracht, so werden die erbrach-
ten Prüfungsleistungen jeweils fünffach gewichtet. Die Abiturprüfung 
hat bestanden, wer mindestens 100 Punkte erreicht hat. Dabei müs-
sen in mindestens zwei Prüfungsfächern (Prüfungselementen), dar-
unter einem Leistungskursfach, mindestens 25 Punkte erreicht wor-
den sein.

2. Werden im Block II die Prüfungsleistungen in den vier Abiturfä-
chern und einer besonderen Lernleistung (fünf Prüfungselemente) 
eingebracht, so werden die erbrachten Prüfungsleistungen in den 
vier Abiturfächern und der besonderen Lernleistung jeweils vierfach 
gewichtet. Die Abiturprüfung hat bestanden, wer mindestens 100 
Punkte erreicht hat. Dabei müssen in mindestens drei Prüfungsele-
menten, darunter einem Leistungskursfach, mindestens 20 Punkte 
erreicht worden sein.

§ 26 
Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife

(1) Hat die Schülerin oder der Schüler die Bedingungen gemäß § 25
erfüllt, erklärt der allgemeine Prüfungsausschuss die Abiturprüfung 
für bestanden.

(2) Die Beschlüsse des allgemeinen Prüfungsausschusses werden 
den Schülerinnen und Schülern bekannt gegeben.

(3) Schülerinnen und Schülern, denen die allgemeine Hochschulreife 
zuerkannt worden ist, erhalten ein „Zeugnis der allgemeinen Hoch-
schulreife“.

 27 
Weitere Berechtigung

Das Latinum wird nach bestandener Abiturprüfung zuerkannt. Die 
Bedingungen für die Zuerkennung legt die oberste Schulaufsichtsbe-
hörde durch Verwaltungsvorschriften fest.

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für Schülerinnen und Schüler, 
die am 1. August 2019 in eine höhere Jahrgangsstufe eines Bildungs-
gangs des Beruflichen Gymnasiums eintreten oder diese wiederholen. 
Sie sind als auslaufend gekennzeichnet.

5. Unterabschnitt 
Ordnung der staatlichen Berufsabschlussprüfung

§ 28 
Zweck der Prüfung, Prüfungsfächer und 

Prüfungsanforderungen (auslaufend)

(1) Durch die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen 
und Assistenten sowie für Erzieherinnen und Erzieher wird festge-
stellt, ob die Schülerin oder der Schüler die Qualifikation für den an-
gestrebten Beruf erreicht hat.

(2) Die Prüfungsfächer werden durch die für den jeweiligen Bil-
dungsgang geltende Stundentafel bestimmt.

(3) Die Prüfungsanforderungen richten sich nach den Bildungsplä-
nen des jeweiligen Bildungsganges.

§ 29 
Gliederung der Prüfung (auslaufend) 

Die Prüfung besteht aus zwei Teilprüfungen. Die erste Teilprüfung 
findet im Rahmen der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfung 
statt. Die zweite Teilprüfung für Assistentinnen und Assistenten fin-
det im vierten Ausbildungsjahr statt. Sie besteht aus einer schriftli-
chen, einer praktischen und gegebenenfalls einer mündlichen Prü-
fung. Die zweite Teilprüfung für Erzieherinnen und Erzieher findet am 
Ende der Jahrgangsstufe 14 statt. Sie besteht aus einer mündlichen 
und einer fachpraktischen Prüfung.

6. Unterabschnitt 
Zulassung zur Berufsabschlussprüfung und 

Durchführung der ersten Teilprüfung 

§ 30 
Zulassungsverfahren (auslaufend)

(1) Über die Zulassung der Schülerinnen und Schüler zur Berufsab-
schlussprüfung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss in 
der Zulassungskonferenz.

(2) Grundlage der Entscheidung über die Zulassung sind die Leis-
tungsnachweise in allen Fächern der Jahrgangsstufe 13, mit Ausnah-
me der zweiten Fremdsprache. Die in der Jahrgangsstufe 13 erbrach-

ten Leistungsnachweise sind dabei entsprechend dem zu Grunde lie-
genden Punkteschlüssel in Noten ohne Tendenzen zurückzurechnen 
und bilden die Vornoten.

(3) Zur Berufsabschlussprüfung wird zugelassen, wer in nicht mehr 
als zwei Fächern die Vornote „mangelhaft“ und in allen übrigen 
Fächern mindestens die Vornote „ausreichend“ erreicht hat. Im Falle 
einer ungenügenden Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen.

§ 31 
Verfahren bei Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung 

(auslaufend)

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht zur Berufsab-
schlussprüfung zugelassen wird, kann die Jahrgangsstufe 13 wieder-
holen, sofern die Höchstverweildauer nicht überschritten wird. Die 
Leistungsbewertungen der Jahrgangsstufe 13 werden unwirksam. 
Am Ende des Wiederholungsjahres wird erneut über die Zulassung 
entschieden.

(2) Ist eine Schülerin oder ein Schüler zur Abiturprüfung zugelassen, 
so nimmt sie oder er unbeschadet des Absatzes 1 an dieser teil.

§ 32 
Anrechnung der Abiturprüfung (auslaufend) 

(1) Der erste Teil der Berufsabschlussprüfung wird im Rahmen der 
Abiturprüfung in den Fächern abgelegt, die gemäß den Stundentafeln 
Fächer der Berufsabschlussprüfung und der Abiturprüfung sind.

(2) Die Durchführung des ersten Teils der Berufsabschlussprüfung 
erfolgt nach den Bestimmungen für die Abiturfächer.

§ 33 
Feststellung des Prüfungsergebnisses(auslaufend) 

(1) Nach Abschluss der Prüfung stellt der allgemeine Prüfungsaus-
schuss fest, ob die erste Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung 
bestanden ist.

(2) Die in der Prüfung erbrachten Leistungen sind entsprechend dem 
zu Grunde liegenden Punkteschlüssel in Noten zurückzurechnen.

(3) Die Abschlussnoten werden vom allgemeinen Prüfungsaus-
schuss auf der Grundlage des Ergebnisses der ersten Teilprüfung 
der Berufsabschlussprüfung und der Vornoten des jeweiligen Fa-
ches in jeweils einfacher Gewichtung festgesetzt. Eine Abweichung 
von der rechnerisch ermittelten Note ist möglich, wenn dies unter 
Würdigung der Gesamtleistung geboten erscheint.

§ 34 
Verfahren bei Nichtbestehen der ersten Teilprüfung

 (auslaufend)

Schülerinnen und Schüler, die die erste Teilprüfung der Berufsab-
schlussprüfung nicht bestanden haben, können gemäß § 26 der All-
gemeinen Verfahrensbestimmungen für die Abschlussprüfungen zur 
Nachprüfung zugelassen werden.

7. Unterabschnitt 
Zweite Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung (auslaufend)

§ 35 
Fächer und Vornoten (auslaufend)

(1) Gegenstand der schriftlichen Prüfung sind die im ersten Prü-
fungsteil nicht geprüften Unterrichtsfächer der schriftlichen Berufs-
abschlussprüfung. Soweit Wahlmöglichkeiten vorgesehen sind, er-
folgt die Festlegung des Prüfungsfaches durch die Schülerin oder 
den Schüler am Ende der Jahrgangsstufe 13.2.

(2)  Für die Fächer der schriftlichen Prüfung, die in der Jahrgangsstu-
fe 14 fortgeführt wurden, stellt der allgemeine Prüfungsausschuss ei-
ne Woche vor der schriftlichen Prüfung die Vornoten fest. Die Vorno-
ten werden aus den Leistungen der Jahrgangsstufen 13 und 14 gebil-
det. Für die Fächer der schriftlichen Prüfung, die in der Jahrgangs-
stufe 14 nicht fortgeführt wurden, gelten die Abschlussnoten aus der 
Jahrgangsstufe 13 als Vornoten.

§ 36 
Schriftliche Prüfung (auslaufend)

(1) Den Zeitpunkt der schriftlichen Prüfung im zweiten Prüfungsteil 
legt die obere Schulaufsichtsbehörde fest.

(2) Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung sollen aus dem Unter-
richt der Jahrgangsstufen 13 und 14 erwachsen. Die Aufgabenvor-
schläge macht die Lehrkraft, die die Schülerin oder den Schüler in 
dem Fach zuletzt unterrichtet hat; für jedes Fach der schriftlichen 
Prüfung ist ein Vorschlag bei der oberen Schulaufsichtsbehörde zur 
Genehmigung einzureichen.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet nach Vorprüfung die 
Vorschläge für die schriftliche Prüfung der zuständigen Dezernentin 
oder dem zuständigen Dezernenten zur Genehmigung zu. Die obere 
Schulaufsichtsbehörde teilt die Entscheidung der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter mit. Die Mitteilung erfolgt in Textform. Sie kann auch 
durch Einstellung in ein von der obersten Schulaufsichtsbehörde be-
stimmtes elektronisches Kommunikationssystem erfolgen.

(4) Die Zeit für die Anfertigung der schriftlichen Prüfungsarbeit be-
trägt 180 Minuten je Prüfungsfach.
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(5) Die Lehrkraft, die den Aufgabenvorschlag vorgelegt hat, korri-
giert die schriftliche Prüfungsarbeit, bewertet sie abschließend mit 
einer Note und begründet diese.

(6) Die vorläufigen Abschlussnoten werden vom allgemeinen Prü-
fungsausschuss auf der Grundlage der Noten der schriftlichen Prü-
fungen und der Vornoten des jeweiligen Faches in jeweils einfacher 
Gewichtung festgesetzt. Eine Abweichung von der rechnerisch ermit-
telten Note ist möglich, wenn dies unter Würdigung der Gesamtleis-
tung geboten erscheint.

(7) Eine Woche vor Beginn der mündlichen Prüfung gibt der allgemei-
ne Prüfungsausschuss den Prüflingen die Vornoten, die Ergebnisse 
der schriftlichen Prüfungen sowie die vorläufigen Abschlussnoten 
bekannt.

§ 37 
Praktische Prüfung (auslaufend)

(1) In Bildungsgängen, in denen gemäß der jeweiligen Stundentafel 
eine praktische Prüfung vorgesehen ist, legt die obere Schulauf-
sichtsbehörde den Zeitpunkt fest.

(2) In der praktischen Prüfung wird die Kompetenz überprüft, berufs-
spezifische Arbeitsaufträge zu bewältigen. Gegenstand der Arbeits-
aufträge ist ein berufsspezifisches Produkt oder eine berufsspezifi-
sche Dienstleistung.

(3) Die praktische Prüfung bezieht sich auf berufspraktische Inhalte 
der möglichen Fächer der Berufsabschlussprüfung, wobei mindes-
tens zwei Fächer berücksichtigt werden müssen. Die Dauer beträgt 
360 bis 380 Minuten. Sie beinhaltet eine mündliche Prüfung.

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt fest, welche Lehrerin 
oder welcher Lehrer für die Vorbereitung auf die praktische Prüfung 
sowie die Erstellung der Arbeitsaufträge und die Durchführung der 
Prüfung zuständig ist. Diese Lehrkraft legt der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter für jede zu prüfende Schülergruppe je einen Vorschlag für 
die praktische Prüfung vor, den diese oder dieser auf seine prakti-
sche Durchführbarkeit hin überprüft und der oberen Schulaufsichts-
behörde spätestens vier Wochen vor Beginn der praktischen Prüfung 
zur Genehmigung zuleitet.

(5) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungs-
leistungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vor-
schlags der Fachprüferin oder des Fachprüfers.

§ 38 
Mündliche Prüfung (auslaufend)

(1) Die Prüflinge können der Schulleiterin oder dem Schulleiter spä-
testens am zweiten Werktag nach Bekanntgabe der vorläufigen Ab-
schlussnoten bis zu zwei Fächer schriftlich benennen, in denen sie 
mündlich geprüft werden möchten. Die Meldung in einem Fach, das 
bereits in der Abiturprüfung geprüft wurde, ist nicht möglich. Wird ein 
Fach gewählt, das im letzten Schuljahr nicht unterrichtet worden ist, 
wird in diesem Fall in der Regel die damalige Fachlehrerin oder der 
damalige Fachlehrer Mitglied des Fachprüfungsausschusses. Die 
Meldung für die mündlichen Prüfungen ist verbindlich.

(2) In Fächern, in denen die Vornote und die Note der schriftlichen 
Prüfungsarbeit im zweiten Prüfungsteil übereinstimmen, findet keine 
mündliche Prüfung statt.

(3) Eine mündliche Prüfung wird nicht angesetzt oder nicht mehr 
durchgeführt, wenn auf Grund der vorliegenden Ergebnisse auch bei 
Erreichen der Bestnote in der mündlichen Prüfung ein Bestehen der 
Prüfung nicht mehr möglich ist. Die Prüfung gilt als nicht bestanden. 
Der Prüfling kann jedoch auf eigenen Wunsch geprüft werden.

(4) Für die Aufgabenstellung und die Durchführung der mündlichen 
Prüfung gelten die Regelungen für die Abiturprüfung entsprechend.

(5) Der Fachprüfungsausschuss berät über die Prüfungsleistung und 
entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vorschlages der 
Fachprüferin oder des Fachprüfers.

(6) Der Fachprüfungsausschuss setzt auf der Grundlage der Vornote 
und gegebenenfalls der Ergebnisse der schriftlichen und der mündli-
chen Prüfung in jeweils einfacher Gewichtung die Abschlussnote 
fest. Eine Abweichung von der rechnerisch ermittelten Note ist mög-
lich, wenn dies unter Würdigung der Gesamtleistung geboten er-
scheint. Der Fachprüfungsausschuss begründet die Abschlussnote 
auf Verlangen eines Mitglieds des allgemeinen Prüfungsausschus-
ses.

8. Unterabschnitt 
Abschluss der Prüfung (auslaufend)

§ 39 
Feststellung der Abschlussnoten und 
des Prüfungsergebnisses (auslaufend)

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Abschlussnoten der 
ersten Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung und der zweiten Teil-
prüfung zur Berufsabschlussprüfung als Endnoten fest.

(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Schülerin 
oder der Schüler die Prüfung bestanden hat. Das Gesamtergebnis 
der Prüfung lautet „bestanden“ oder „nicht bestanden“. Die Prüfung 
ist bestanden, wenn in nicht mehr als einem Fach die Note „mangel-

haft“ und in allen übrigen Fächern sowie in der praktischen Prüfung 
mindestens die Note „ausreichend“ erreicht wurde.

(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss gibt der Schülerin oder dem 
Schüler das Prüfungsergebnis bekannt.

9. Unterabschnitt 
Zeugnisse, Berechtigungen (auslaufend)

§ 40 
Zeugnisse (auslaufend)

(1) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen 
und Assistenten bestanden hat, erhält ein Abschlusszeugnis.

(2) Die Noten der Fächer, die vor Ende des Bildungsganges abge-
schlossen werden, sind im Zeugnis auszuweisen und entsprechend 
zu kennzeichnen.

(3) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält ein Abgangszeugnis, 
wenn er die Schule verlässt. Ein Vermerk, dass die Abschlussprü-
fung nicht bestanden wurde, ist in das Abgangszeugnis nicht aufzu-
nehmen.

(4) Die Zeugnisse tragen das Datum der Entscheidung des allge-
meinen Prüfungsausschusses und das Datum der Aushändigung.

§ 41 
Berechtigungen (auslaufend)

(1) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen 
und Assistenten bestanden hat, ist berechtigt, die Berufsbezeich-
nung „Staatlich geprüfte Assistentin“/„Staatlich geprüfter Assistent“ 
in der jeweiligen Fachrichtung zu führen.

(2) Wer am Ende des 13. Jahrgangs die zu erbringenden Prüfungstei-
le zur Berufsabschlussprüfung für Erzieherinnen und Erzieher be-
standen hat, ist zur Aufnahme des fachpraktischen Ausbildungsjah-
res (Berufspraktikum) berechtigt.

(3) Das Bestehen der Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen 
und Assistenten ist als Voraussetzung für die Aufnahme eines Studi-
ums an einer Fachhochschule einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung nach dem BBiG gleichgestellt.

10. Unterabschnitt 
Besondere Bestimmungen für die staatliche 

Anerkennung für Erzieherinnen und Erzieher (auslaufend)

§ 42 
Fachpraktisches Ausbildungsjahr (Berufspraktikum) 

(auslaufend)

(1) Das Berufspraktikum schließt sich an die erfolgreich abgeschlos-
sene erste Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung an. Es dauert 
zwölf Monate. Es kann in besonderen Fällen mit Zustimmung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters auch mit weniger als der wöchent-
lichen Regelarbeitszeit, mindestens jedoch halbtagsweise abgeleis-
tet werden; in diesen Fällen dauert es entsprechend länger. Das 
zwölfwöchige Praktikum in der Jahrgangsstufe 14 wird auf das Be-
rufspraktikum angerechnet.

(2) Das Berufspraktikum ist an einer anerkannten sozialpädagogi-
schen Einrichtung unter Anleitung einer sozialpädagogischen Fach-
kraft mit Berufserfahrung abzuleisten. Die Schülerin oder der Schüler 
wählt mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters die 
Ausbildungsstätte.

(3) Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant schließt mit 
dem Träger der Einrichtung einen Praktikantenvertrag. Eine Ausferti-
gung des Vertrages erhält die Schulleitung.

(4) Die Praktikantinnen und Praktikanten sind nach einem Ausbil-
dungsplan auszubilden, der mit der Schule abzustimmen ist. Das Be-
rufspraktikum wird von der Schule begleitet. Der praxisbegleitende 
Unterricht wird in der Regel in Blöcken erteilt.

(5) Die Leistungen im Berufspraktikum werden von der anleitenden 
Lehrkraft beurteilt. Beurteilungsgrundlagen sind Beobachtungs-, 
Verlaufs- und Ergebnisprotokolle, Situationsanalysen, Planung und 
Reflexion pädagogischer Prozesse sowie ein Gutachten der Anleite-
rin oder des Anleiters in der Praxisstelle. Das Berufspraktikum ist er-
folgreich abgeschlossen, wenn die Leistungen mit mindestens „aus-
reichend“ bewertet werden.

(6) Das Berufspraktikum muss innerhalb von drei Jahren nach der 
ersten Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung abgeschlossen sein. 
In besonderen Fällen kann die Frist auf Antrag der Schülerin oder des 
Schülers durch die obere Schulaufsichtsbehörde verlängert werden.

(7) Ein nicht erfolgreich abgeschlossenes Berufspraktikum kann 
wiederholt werden. Für die Wiederholung legt der allgemeine Prü-
fungsausschuss einen Zeitraum von mindestens drei bis höchstens 
zwölf Monaten fest. Eine zweite Wiederholung ist in besonderen Aus-
nahmefällen mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde 
zulässig.

§ 43 
Fachpraktische Prüfung (auslaufend)

(1) Am Ende des Berufspraktikums findet eine Prüfung in Form eines 
Kolloquiums statt; es ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflich-
tend.



(2) Über die Zulassung zum Kolloquium entscheidet der allgemeine 
Prüfungsausschuss in der Zulassungskonferenz. Mitglieder des all-
gemeinen Prüfungsausschusses sind die oder der Vorsitzende, die 
Schulleiterin oder der Schulleiter sowie die Lehrkräfte, die die Prakti-
kantinnen und Praktikanten angeleitet und unterrichtet haben. Die 
Zulassung zum Kolloquium wird erteilt, wenn das Berufspraktikum 
erfolgreich abgeleistet wurde.

(3) Im Kolloquium soll nachgewiesen werden, dass die im Be-
rufspraktikum (der fachpraktischen Ausbildung) erworbenen Qualifi-
kationen selbstständig in der praktischen Erziehungsarbeit umge-
setzt werden können.

(4) Vier Wochen vor dem Kolloquium wird von der Schülerin oder 
dem Schüler ein Themenbereich, der Gegenstand des Kolloquiums 
sein soll, vorgeschlagen und mit der das Berufspraktikum betreuen-
den Lehrkraft im Benehmen mit der Praxisstelle abgestimmt. Die 
Lehrkraft kann in begründeten Fällen vorgeschlagene Aufgaben oder 
Themen ablehnen.

(5) Das Ergebnis der Prüfung wird durch eine Gesamtnote festge-
stellt. Die Gesamtnote ergibt sich aus der Note für die berufsprakti-
schen Leistungen während des Berufspraktikums und der Note des 
Kolloquiums. Die Note für die berufspraktischen Leistungen wird da-
bei doppelt gewichtet.

(6) Das Kolloquium dauert mindestens 20, höchstens 30 Minuten, 
und kann auch als Gruppengespräch durchgeführt werden.

(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Gesamtleistung mit mindes-
tens „ausreichend“ bewertet wird.

(8) Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden. 
Der allgemeine Prüfungsausschuss entscheidet über Art und Um-
fang der Wiederholung.

§ 44 
Berechtigungen (auslaufend)

Wer das Berufspraktikum erfolgreich abgeschlossen hat, ist berech-
tigt, die Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Erzieherin“/„Staat-
lich anerkannter Erzieher“ zu führen.

Nachfolgende 5. und 7. Unterabschnitte (2. Abschnitt) gelten für Schüle-
rinnen und Schüler, die am 01.08.2019 in das erste Jahr eines Bildungs-
gangs des Beruflichen Gymnasiums eintreten oder das erste Jahr 
wiederholen. Sie sind als „ab 01.08.2019“ gekennzeichnet.

5. Unterabschnitt 
Ordnung der staatlichen Berufsabschlussprüfung

§ 28 
Zweck der Prüfung, Prüfungsfächer und 

Prüfungsanforderungen
(1) Durch die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen 
und Assistenten sowie für Erzieherinnen und Erzieher wird festge-
stellt, ob die Schülerin oder der Schüler die Qualifikation für den an-
gestrebten Beruf erreicht hat.

(2) Die Prüfungsfächer werden durch die für den jeweiligen Bil-
dungsgang geltende Stundentafel bestimmt.

(3) Die Prüfungsanforderungen richten sich nach den Bildungsplä-
nen des jeweiligen Bildungsganges.

§ 29 (ab 01.08.2019)
Gliederung der Prüfung

(1) Die Prüfung besteht aus zwei Teilprüfungen. Die Erste Teilprüfung 
findet im Rahmen der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfung 
statt. Sie kann für Erzieherinnen und Erzieher um bis zu zwei weitere 
mündliche Prüfungen ergänzt werden. Wer die Erste Teilprüfung be-
standen hat, rückt in die Jahrgangsstufe 14 vor.

(2) Die Zweite Teilprüfung für Assistentinnen und Assistenten findet 
im vierten Ausbildungsjahr statt. Sie besteht aus einer schriftlichen, 
einer praktischen und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfung.

(3) Die Zweite Teilprüfung für Erzieherinnen und Erzieher findet am 
Ende der Jahrgangsstufe 14 statt. Sie besteht aus einer Projektarbeit 
und einer fachpraktischen Prüfung in Form eines Kolloquiums.

6. Unterabschnitt 
Berufsabschlussprüfung 

für Assistentinnen und Assistenten (ab 01.08.2019)

§ 30 
Zulassungsverfahren (ab 01.08.2019)

(1) Über die Zulassung der Schülerinnen und Schüler zur Berufsab-
schlussprüfung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss in 
der Zulassungskonferenz.

(2) Die Fachlehrkraft, die die Schülerin oder den Schüler in der Jahr-
gangsstufe 13.2 unterrichtet hat, entscheidet über die Vornote. Die in 
der Jahrgangsstufe 13 erbrachten Leistungsnachweise sind dabei 
entsprechend dem Punkteschlüssel gemäß § 11 in Noten ohne Ten-
denzen zurückzurechnen und bilden die Vornoten. Die Vornote ist auf 
Verlangen eines Mitglieds des allgemeinen Prüfungsausschusses zu 
begründen. Grundlage der Entscheidung über die Zulassung sind die 

Vornoten in allen Fächern der Jahrgangsstufe 13 mit Ausnahme der 
zweiten Fremdsprache und der Fächer des Differenzierungsbereichs.

(3) Zur Berufsabschlussprüfung wird zugelassen, wer in nicht mehr 
als zwei Fächern die Vornote „mangelhaft“ und in allen übrigen 
Fächern mindestens die Vornote „ausreichend“ erreicht hat. Im Falle 
einer ungenügenden Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen.

§ 31 
Verfahren bei Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung 

(ab 01.08.2019)

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht zur Berufsab-
schlussprüfung zugelassen wird, kann die Jahrgangsstufe 13 wieder-
holen, sofern die Höchstverweildauer nicht überschritten wird. Die 
Leistungsbewertungen der Jahrgangsstufe 13 werden unwirksam. 
Am Ende des Wiederholungsjahres wird erneut über die Zulassung 
entschieden.

(2) Ist eine Schülerin oder ein Schüler zur Abiturprüfung zugelassen, 
so nimmt sie oder er unbeschadet des Absatzes 1 an dieser teil.

§ 32 
Anrechnung der Abiturprüfung (ab 01.08.2019) 

(1) Der erste Teil der Berufsabschlussprüfung wird im Rahmen der 
Abiturprüfung in den Fächern abgelegt, die gemäß den Stundentafeln 
Fächer der Berufsabschlussprüfung und der Abiturprüfung sind.

(2) Die Durchführung des ersten Teils der Berufsabschlussprüfung 
erfolgt nach den Bestimmungen für die Abiturfächer.

§ 33 
Feststellung des Prüfungsergebnisses (ab 01.08.2019)

(1) Nach Abschluss der Prüfung stellt der allgemeine Prüfungsaus-
schuss fest, ob die erste Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung 
bestanden ist.

(2) Die in der Prüfung erbrachten Leistungen sind entsprechend dem 
zu Grunde liegenden Punkteschlüssel in Noten zurückzurechnen.

(3) Die Abschlussnoten werden von der Fachlehrkraft oder dem Fach-
prüfungsausschuss, die oder der die Prüfungsleistung bewertet hat, 
auf der Grundlage des Ergebnisses der ersten Teilprüfung der Be-
rufsabschlussprüfung und der Vornoten des jeweiligen Faches in je-
weils einfacher Gewichtung festgesetzt. Eine Abweichung von der 
rechnerisch ermittelten Note ist möglich, wenn dies unter Würdigung 
der Gesamtleistung geboten erscheint. Die Fachlehrkraft oder der 
Fachprüfungsausschuss begründet die Abschlussnote auf Verlan-
gen eines Mitglieds des allgemeinen Prüfungsausschusses.

§ 34 
Verfahren bei Nichtbestehen der Ersten Teilprüfung(ab 

01.08.2019) 
Schülerinnen und Schüler, die die Erste Teilprüfung der Berufsab-
schlussprüfung nicht bestanden haben, können gemäß § 26 Erster 
Teil dieser Verordnung zur Nachprüfung zugelassen werden.

§ 35 
Fächer und Vornoten (ab 01.08.2019)

(1) Gegenstand der schriftlichen Prüfung sind die im ersten Prü-
fungsteil nicht geprüften Unterrichtsfächer der schriftlichen Berufs-
abschlussprüfung. Soweit Wahlmöglichkeiten vorgesehen sind, er-
folgt die Festlegung des Prüfungsfaches durch die Schülerin oder 
den Schüler am Ende der Jahrgangsstufe 13.2.

(2)  Für die Fächer der schriftlichen Prüfung, die in der Jahrgangsstu-
fe 14 fortgeführt wurden, stellt der allgemeine Prüfungsausschuss ei-
ne Woche vor der schriftlichen Prüfung die Vornoten fest. Die Vorno-
ten werden aus den Leistungen der Jahrgangsstufen 13 und 14 gebil-
det. Für die Fächer der schriftlichen Prüfung, die in der Jahrgangs-
stufe 14 nicht fortgeführt wurden, gelten die Abschlussnoten aus der 
Jahrgangsstufe 13 als Vornoten.

§ 36 
Schriftliche Prüfung (ab 01.08.2019)

(1) Den Zeitpunkt der schriftlichen Prüfung im Zweiten Teil der Be-
rufsabschlussprüfung legt die obere Schulaufsichtsbehörde fest.

(2) Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung sollen aus dem Unter-
richt der Jahrgangsstufen 13 und 14 erwachsen. Die Aufgabenvor-
schläge macht die Lehrkraft, die die Schülerin oder den Schüler in 
dem Fach zuletzt unterrichtet hat; für jedes Fach der schriftlichen 
Prüfung ist ein Vorschlag bei der oberen Schulaufsichtsbehörde zur 
Genehmigung einzureichen.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet nach Vorprüfung die 
Vorschläge für die schriftliche Prüfung der zuständigen Dezernentin 
oder dem zuständigen Dezernenten zur Genehmigung zu. Die obere 
Schulaufsichtsbehörde teilt die Entscheidung der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter mit. Die Mitteilung erfolgt in Textform. Sie kann auch 
durch Einstellung in ein von der obersten Schulaufsichtsbehörde be-
stimmtes elektronisches Kommunikationssystem erfolgen.

(4) Die Zeit für die Anfertigung der schriftlichen Prüfungsarbeit be-
trägt 180 Minuten je Prüfungsfach.



(5) Die Lehrkraft, die den Aufgabenvorschlag vorgelegt hat, korri-
giert die schriftliche Prüfungsarbeit, bewertet sie abschließend mit 
einer Note und begründet diese.

(6) Die vorläufigen Abschlussnoten werden von der Fachlehrkraft auf 
der Grundlage der Noten der schriftlichen Prüfungen und der Vorno-
ten des jeweiligen Faches in jeweils einfacher Gewichtung festge-
setzt. Eine Abweichung von der rechnerisch ermittelten Note ist mög-
lich, wenn dies unter Würdigung der Gesamtleistung geboten er-
scheint. Die Fachlehrkraft begründet die Abschlussnote auf Verlan-
gen eines Mitglieds des allgemeinen Prüfungsausschusses.
(7) Eine Woche vor Beginn der mündlichen Prüfung gibt der allgemei-
ne Prüfungsausschuss den Prüflingen die Vornoten, die Ergebnisse 
der schriftlichen Prüfungen sowie die vorläufigen Abschlussnoten 
bekannt.

§ 37 
Praktische Prüfung (ab 01.08.2019)

(1) In Bildungsgängen, in denen gemäß der jeweiligen Stundentafel 
eine praktische Prüfung vorgesehen ist, legt die obere Schulauf-
sichtsbehörde den Zeitpunkt fest.

(2) In der praktischen Prüfung wird die Kompetenz überprüft, berufs-
spezifische Arbeitsaufträge zu bewältigen. Gegenstand der Arbeits-
aufträge ist ein berufsspezifisches Produkt oder eine berufsspezifi-
sche Dienstleistung.

(3) Die praktische Prüfung bezieht sich auf berufspraktische Inhalte 
der möglichen Fächer der Berufsabschlussprüfung, wobei mindes-
tens zwei Fächer berücksichtigt werden müssen. Die Dauer beträgt 
360 bis 380 Minuten. Sie beinhaltet eine mündliche Prüfung.

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt fest, welche Lehrerin 
oder welcher Lehrer für die Vorbereitung auf die praktische Prüfung 
sowie die Erstellung der Arbeitsaufträge und die Durchführung der 
Prüfung zuständig ist. Diese Lehrkraft legt der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter für jede zu prüfende Schülergruppe je einen Vorschlag für 
die praktische Prüfung vor, den diese oder dieser auf seine prakti-
sche Durchführbarkeit hin überprüft und der oberen Schulaufsichts-
behörde spätestens vier Wochen vor Beginn der praktischen Prüfung 
zur Genehmigung zuleitet.

(5) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungs-
leistungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vor-
schlags der Fachprüferin oder des Fachprüfers.

§ 38 
Mündliche Prüfung (ab 01.08.2019)

(1) Die Prüflinge können der Schulleiterin oder dem Schulleiter spä-
testens am zweiten Werktag nach Bekanntgabe der vorläufigen Ab-
schlussnoten bis zu zwei Fächer schriftlich benennen, in denen sie 
mündlich geprüft werden möchten. Die Meldung in einem Fach, das 
bereits in der Abiturprüfung geprüft wurde, ist nicht möglich. Wird ein 
Fach gewählt, das im letzten Schuljahr nicht unterrichtet worden ist, 
wird in diesem Fall in der Regel die damalige Fachlehrerin oder der 
damalige Fachlehrer Mitglied des Fachprüfungsausschusses. Die 
Meldung für die mündlichen Prüfungen ist verbindlich.

(2) In Fächern, in denen die Vornote und die Note der schriftlichen 
Prüfungsarbeit im zweiten Prüfungsteil übereinstimmen, findet keine 
mündliche Prüfung statt.

(3) Eine mündliche Prüfung wird nicht angesetzt oder nicht mehr 
durchgeführt, wenn auf Grund der vorliegenden Ergebnisse auch bei 
Erreichen der Bestnote in der mündlichen Prüfung ein Bestehen der 
Prüfung nicht mehr möglich ist. Die Prüfung gilt als nicht bestanden. 
Der Prüfling kann jedoch auf eigenen Wunsch geprüft werden.

(4) Für die Aufgabenstellung und die Durchführung der mündlichen 
Prüfung gelten die Regelungen für die Abiturprüfung entsprechend.

(5) Der Fachprüfungsausschuss berät über die Prüfungsleistung und 
entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vorschlages der 
Fachprüferin oder des Fachprüfers.

(6) Der Fachprüfungsausschuss setzt auf der Grundlage der Vornote 
und gegebenenfalls der Ergebnisse der schriftlichen und der mündli-
chen Prüfung in jeweils einfacher Gewichtung die Abschlussnote 
fest. Eine Abweichung von der rechnerisch ermittelten Note ist mög-
lich, wenn dies unter Würdigung der Gesamtleistung geboten er-
scheint. Der Fachprüfungsausschuss begründet die Abschlussnote 
auf Verlangen eines Mitglieds des allgemeinen Prüfungsausschus-
ses.

§ 39 
Feststellung der Abschlussnoten und 

des Prüfungsergebnisses (ab 01.08.2019)

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Abschlussnoten der 
Ersten Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung und der Zweiten 
Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung als Endnoten fest.

(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Schülerin 
oder der Schüler die Prüfung bestanden hat. Das Gesamtergebnis 
der Prüfung lautet „bestanden“ oder „nicht bestanden“. Die Prüfung 
ist bestanden, wenn in nicht mehr als einem Fach die Note „mangel-
haft“ und in allen übrigen Fächern sowie in der praktischen Prüfung 
mindestens die Note „ausreichend“ erreicht wurde.

(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss gibt der Schülerin oder dem 
Schüler das Prüfungsergebnis bekannt.

§ 40 
Zeugnisse (ab 01.08.2019)

(1) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen 
und Assistenten bestanden hat, erhält ein Abschlusszeugnis.

(2) Die Noten der Fächer, die vor Ende des Bildungsganges abge-
schlossen werden, sind im Zeugnis auszuweisen und entsprechend 
zu kennzeichnen.

(3) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält ein Abgangszeugnis, 
wenn er die Schule verlässt. Ein Vermerk, dass die Abschlussprü-
fung nicht bestanden wurde, ist in das Abgangszeugnis nicht aufzu-
nehmen.

(4) Die Zeugnisse tragen das Datum der Entscheidung des allge-
meinen Prüfungsausschusses und das Datum der Aushändigung.

§ 41 
Berechtigungen (ab 01.08.2019)

(1) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen 
und Assistenten bestanden hat, ist berechtigt, die Berufsbezeich-
nung „Staatlich geprüfte Assistentin“/„Staatlich geprüfter Assistent“ 
in dem jeweiligen Fachbereich, gegebenenfalls dem fachlichen 
Schwerpunkt zu führen.

(2) Das Bestehen der Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen 
und Assistenten ist als Voraussetzung für die Aufnahme eines Studi-
ums an einer Fachhochschule einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung nach dem BBiG gleichgestellt.

7. Unterabschnitt 
Berufsabschlussprüfung für Erzieherinnen und Erzieher 

(ab 01.08.2019)

§ 41a 
Zulassung zum Ersten Teil der Berufsabschlussprüfung( 

ab 01.08.2019)

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler wird zur Ersten Teilprüfung der 
Berufsabschlussprüfung zugelassen, wenn aufgrund der erbrachten 
Leistungen und unter Berücksichtigung der mündlichen Prüfung ge-
mäß § 41e die Voraussetzungen des § 41f Absatz 2 erfüllt werden kön-
nen. Im Falle einer ungenügenden Leistung ist eine Zulassung ausge-
schlossen. § 30 Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss gibt den Prüflingen die Vorno-
ten und die Zulassungsentscheidung zur Ersten Teilprüfung bekannt.

(3) Für das Verfahren bei Nichtzulassung zur Ersten Teilprüfung der 
Berufsabschlussprüfung gilt § 31 entsprechend.

§ 41b 
Anrechnung der Abiturprüfung (ab 01.08.2019) 

(1) Der Erste Teil der Berufsabschlussprüfung wird im Rahmen der 
Abiturprüfung in den Fächern abgelegt, die gemäß den Stundentafeln 
Fächer der schriftlichen Berufsabschlussprüfung und erstes bis drit-
tes Fach der Abiturprüfung sind. Das vierte Fach der Abiturprüfung 
kann nach § 41e Absatz 1 Satz 2 als ein mündliches Prüfungsfach an-
gerechnet werden.

(2) Die Durchführung des Ersten Teils der Berufsabschlussprüfung 
erfolgt nach den Bestimmungen für die Abiturfächer.

§ 41c 
Feststellung der bisherigen Prüfungsergebnisse 

(ab 01.08.2019)

(1) Die in der Prüfung erbrachten Leistungen sind entsprechend dem 
Punkteschlüssel gemäß § 11 in Noten ohne Tendenz zurückzurech-
nen.

(2) Die Fachlehrkraft oder der Fachprüfungsausschuss, die oder der 
die Prüfungsleistung bewertet hat, entscheidet über die vorläufige 
Abschlussnote. Die vorläufige Abschlussnote des jeweiligen Faches 
wird durch die Vornote und die in der Prüfung erbrachte Note in je-
weils einfacher Gewichtung festgesetzt. Erfolgt die Anrechnung der 
Prüfungsleistung nach § 21, so wird das Punkteergebnis aus der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfung in jeweils einfacher Ge-
wichtung gebildet und anschließend in eine Notenstufe ohne Ten-
denz zurückgerechnet. Eine Abweichung von der rechnerisch ermit-
telten Note ist möglich, wenn dies unter Würdigung der Gesamtleis-
tung geboten erscheint. Die vorläufige Abschlussnote ist auf Verlan-
gen eines Mitglieds des allgemeinen Prüfungsausschusses zu be-
gründen.

§ 41d 
Bekanntgabe der Vornoten, der bisherigen 

Prüfungsergebnisse und der vorläufigen Abschlussnoten 
(ab 01.08.2019)

(1) Eine Woche vor Beginn der mündlichen Prüfung gibt der allgemei-
ne Prüfungsausschuss den Prüflingen die Ergebnisse der bisherigen 
Prüfungen sowie die vorläufigen Abschlussnoten bekannt.

(2) In Fächern, in denen Prüfungsergebnisse nach § 41b Absatz 1 
Satz 1 und § 41c festgelegt wurden, ist die vorläufige Abschlussnote 
die Endnote (Abschlussnote).

(3) Im vierten Fach der Abiturprüfung ist die Vornote die vorläufige 
Abschlussnote. Der allgemeine Prüfungsausschuss teilt den Prüflin-



gen die Endnote nach § 41c mit, für den Fall, dass das vierte Fach der 
Abiturprüfung als mündliches Prüfungsfach gemäß § 41e Absatz 1 
Satz 2 benannt wird.

(4) In allen anderen Fächern ist die Vornote die vorläufige Abschluss-
note.

§ 41e 
Mündliche Prüfung (ab 01.08.2019)

(1) § 38 Absatz 1 gilt entsprechend. Abweichend davon kann der 
Prüfling das vierte Fach der Abiturprüfung als mündliches Prüfungs-
fach benennen. In diesem Fall finden § 41b und § 41c Anwendung und 
der Prüfling kann höchstens ein weiteres Fach nach § 38 Absatz 1 be-
nennen.

(2) § 38 Absätze 3 bis 6 gelten entsprechend.

§ 41f 
Abschluss der Ersten Teilprüfung (ab 01.08.2019) 

(1) Nach Abschluss der Prüfung stellt der allgemeine Prüfungsaus-
schuss fest, ob die Erste Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung 
bestanden ist.

(2) Die Erste Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung ist bestanden, 
wenn in nicht mehr als einem Fach die Abschlussnote „mangelhaft“ 
und in allen übrigen Fächern mindestens die Abschlussnote „ausrei-
chend“ erreicht wurde.

(3) Wer die Erste Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung bestanden 
hat, ist zur Aufnahme des fachpraktischen Ausbildungsjahres (Be-
rufspraktikum) nach § 42 und zur Erstellung der Projektarbeit nach § 
42a berechtigt.

(4) Der allgemeine Prüfungsausschuss gibt der Schülerin oder dem 
Schüler das Prüfungsergebnis bekannt.

§ 41g 
Verfahren bei Nichtbestehen der Ersten Teilprüfung 

(ab 01.08.2019)

(1) § 34 gilt entsprechend. Eine Nachprüfung ist nur in Fächern mög-
lich, in denen nach § 41e eine mündliche Prüfung durchgeführt wur-
de. Eine Nachprüfung im vierten Prüfungsfach der Abiturprüfung ist 
nicht möglich. Bei einer nicht bestandenen Nachprüfung gilt die Be-
rufsabschlussprüfung als nicht bestanden.

(2) Schülerinnen und Schüler, die die Erste Teilprüfung der Berufsab-
schlussprüfung nicht bestanden haben, können die Jahrgangsstufe 
13 wiederholen, sofern die Höchstverweildauer nicht überschritten 
wird. Die Leistungsbewertungen der Jahrgangsstufe 13 werden un-
wirksam. Am Ende des Wiederholungsjahres wird erneut über die Zu-
lassung zur Berufsabschlussprüfung entschieden.

§ 42 
Fachpraktisches Ausbildungsjahr (Berufspraktikum) 

(ab 01.08.2019)

(1) Das Berufspraktikum schließt sich an die erfolgreich abgeschlos-
sene Erste Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung an. Es dauert 
zwölf Monate. Es kann in besonderen Fällen mit Zustimmung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters auch mit weniger als der wöchent-
lichen Regelarbeitszeit, mindestens jedoch halbtagsweise abgeleis-
tet werden; in diesen Fällen dauert es entsprechend länger. Das nach 
der Abiturprüfung abgeleistete Praktikum wird auf das Berufsprakti-
kum angerechnet.

(2) Das Berufspraktikum ist an einer anerkannten sozialpädagogi-
schen Einrichtung unter Anleitung einer sozialpädagogischen Fach-
kraft mit Berufserfahrung abzuleisten. Die Schülerin oder der Schüler 
wählt mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters die 
Ausbildungsstätte.

(3) Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant schließt mit 
dem Träger der Einrichtung einen Praktikantenvertrag. Eine Ausferti-
gung des Vertrages erhält die Schulleitung.

(4) Die Praktikantinnen und Praktikanten sind nach einem Ausbil-
dungsplan auszubilden, der mit der Schule abzustimmen ist. Das Be-
rufspraktikum wird von der Schule begleitet. Der praxisbegleitende 
Unterricht wird in der Regel in Blöcken erteilt.

(5) Die Leistungen im Berufspraktikum werden von der anleitenden 
Lehrkraft beurteilt und abschließend mit einer Note bewertet. Die an-
leitende Lehrkraft begründet diese auf Verlangen eines Mitglieds des 
allgemeinen Prüfungsausschusses. Beurteilungsgrundlagen sind 
der praxisbegleitende Unterricht, Beobachtungs-, Verlaufs- und Er-
gebnisprotokolle, Situationsanalysen, Planung und Reflexion päd-
agogischer Prozesse sowie ein Gutachten der Anleiterin oder des An-
leiters in der Praxisstelle.

(6) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt auf der ersten Konfe-
renz der Zweiten Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung die Vorno-
te fest. Das Berufspraktikum ist erfolgreich abgeschlossen, wenn 
mindestens die Vornote „ausreichend“ erreicht wurde.

(7) Das Berufspraktikum muss innerhalb von drei Jahren nach der 
Ersten Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung abgeschlossen 
sein. In besonderen Fällen kann die Frist auf Antrag der Schülerin 
oder des Schülers durch die obere Schulaufsichtsbehörde verlängert 
werden.

(8) Ein nicht erfolgreich abgeschlossenes Berufspraktikum kann wie-
derholt werden. Für die Wiederholung legt der allgemeine Prüfungs-
ausschuss auf der ersten Konferenz der Zulassungskonferenz der 
Zweiten Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung einen Zeitraum von 
mindestens drei bis höchstens zwölf Monaten fest. Der allgemeine 
Prüfungsausschuss entscheidet in diesem Fall erst nach der Wieder-
holung über die Zulassung zum Kolloquium im Zweiten Teil der Be-
rufsabschlussprüfung gemäß § 42b. Eine zweite Wiederholung ist in 
besonderen Ausnahmefällen mit Genehmigung der oberen Schulauf-
sichtsbehörde zulässig.

 § 42a 
Projektarbeit (ab 01.08.2019)

(1) In der Jahrgangsstufe 14 erstellen die Schülerinnen und Schüler 
eine Projektarbeit als Teil der Zweiten Teilprüfung. Der Zeitraum für 
die Projektarbeit beträgt in der Regel vier Monate. Die Projektarbeit 
hat wissenschaftspropädeutischen Ansprüchen zu genügen. Die 
Schülerinnen und Schüler bestätigen die eigenständige Leistung 
durch eine schriftliche Erklärung.

(2) Die betreuende Lehrkraft schlägt dem allgemeinen Prüfungsaus-
schuss eine individuelle Themenstellung für die Projektarbeit und die 
Termine für die Bekanntgabe der Themenstellung und der Abgabe 
der Projektarbeit vor. Der allgemeine Prüfungsausschuss informiert 
die Schülerinnen und Schüler schriftlich über das Thema und die Ter-
mine der Projektarbeit.

(3) Gegenstand der Projektarbeit ist die schriftliche Planung, Durch-
führung und Reflexion eines Projektes in der sozialpädagogischen 
Praxis. Während des Projektes erfolgt ein Praxisbesuch der betreu-
enden Lehrkraft.

(4) Die Projektarbeit wird von der betreuenden Lehrkraft korrigiert, 
begutachtet und benotet. Die Lehrkraft begründet die Prüfungsnote 
der Projektarbeit auf Verlangen eines Mitglieds des allgemeinen Prü-
fungsausschusses. Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt auf der 
ersten Konferenz der Zweiten Teilprüfung der Berufsabschlussprü-
fung die Note fest.

(5) Eine Wiederholung der Projektarbeit ist nur möglich, wenn der all-
gemeine Prüfungsausschuss nach § 42 Absatz 8 für eine Wiederhol-
ung des Berufspraktikums einen Zeitraum von mindestens sechs Mo-
naten festlegt. In diesem Fall teilt er der Schülerin oder dem Schüler 
die Note der Projektarbeit mit und berät bezüglich der Wiederho-
lungsmöglichkeit. Die Schülerin oder der Schüler kann bei der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter spätestens mit dem Beginn der Wieder-
holung des Berufspraktikums die Wiederholung der Projektarbeit 
schriftlich beantragen. Mit dem Antrag auf Wiederholung der Projekt-
arbeit wird die Leistungsbewertung der bisherigen Projektarbeit un-
wirksam.

§ 42b 
Zulassung zur fachpraktischen Prüfung (Kolloquium) im 
Zweiten Teil der Berufsabschlussprüfung (ab 01.08.2019) 

(1) Über die Zulassung der Schülerinnen und Schüler zur fachprakti-
schen Prüfung im Zweiten Teil der Berufsabschlussprüfung ent-
scheidet der allgemeine Prüfungsausschuss in der zweiten Konfe-
renz der Zulassungskonferenz. Mitglieder des allgemeinen Prüfungs-
ausschusses sind die oder der Vorsitzende, die Schulleiterin oder der 
Schulleiter sowie die Lehrkräfte, die in der Jahrgangsstufe 14 die 
Praktikantinnen und Praktikanten angeleitet oder betreut haben.

(2) Zum Kolloquium wird zugelassen, wer

1. die Erste Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung bestanden und

2. das Berufspraktikum nach § 42 Absatz 5 erfolgreich abgeschlos-
sen hat.

(3) Eine Woche vor dem Kolloquium gibt der allgemeine Prüfungs-
ausschuss den Prüflingen

1. die Abschlussnoten in den Fächern, an denen die Schülerinnen 
und Schüler gemäß der für den Bildungsgang gültigen Stundentafel 
in der Jahrgangsstufe 13 teilgenommen haben oder die vorher abge-
schlossen wurden,

2. die Prüfungsnote der Projektarbeit,

3. die Note des Berufspraktikums und

4. die Entscheidung über die Zulassung zur fachpraktischen Prüfung 
im Zweiten Teil der Berufsabschlussprüfung bekannt.

§ 43 
Fachpraktische Prüfung (Kolloquium) (ab 01.08.2019)

(1) Für jeden Prüfling wird ein Fachprüfungsausschuss gebildet. 
Fachprüferin oder Fachprüfer ist jeweils die anleitende Lehrkraft des 
Prüflings im Berufspraktikum gemäß § 42.

(2) Im Kolloquium soll nachgewiesen werden, dass die im Be-
rufspraktikum der fachpraktischen Ausbildung erworbenen Qualifi-
kationen selbstständig in der praktischen Erziehungsarbeit umge-
setzt werden können.

(3) Vier Wochen vor dem Kolloquium wird von der Schülerin oder 
dem Schüler ein Themenbereich, der Gegenstand des Kolloquiums 
sein soll, vorgeschlagen und mit der das Berufspraktikum anleiten-
den Lehrkraft im Benehmen mit der Praxisstelle abgestimmt. Die 



Lehrkraft kann in begründeten Fällen vorgeschlagene Aufgaben oder 
Themen ablehnen.

(4) Das Kolloquium dauert mindestens 20, höchstens 30 Minuten, und 
kann auch als Gruppengespräch durchgeführt werden.

(5) Der Fachprüfungsausschuss berät über die Prüfungsleistung und 
entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vorschlages der 
Fachprüferin oder des Fachprüfers.

(6) Der Fachprüfungsausschuss berät auf der Grundlage der Vornote 
im Berufspraktikum, der Projektarbeit und des Kolloquiums über die 
bisherigen Leistungen des Prüflings und entscheidet über die Ab-
schlussnote auf der Grundlage des Vorschlages der Fachprüferin 
oder des Fachprüfers. Die Note im Berufspraktikum wird dabei dop-
pelt gewichtet. Eine Abweichung von der rechnerisch ermittelten No-
te ist möglich, wenn dies unter Würdigung der Gesamtleistung gebo-
ten erscheint. Der Fachprüfungsausschuss begründet die Ab-
schlussnote auf Verlangen eines Mitglieds des allgemeinen Prü-
fungsausschusses.

§ 43a 
Feststellung der Abschlussnoten und 

des Prüfungsergebnisses (ab 01.08.2019) 
(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt auf der dritten Konfe-
renz der Zweiten Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung die Ab-
schlussnoten der Ersten Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung 
und der Zweiten Teilprüfung zur Berufsabschlussprüfung als Endno-
ten fest.

(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Schülerin 
oder der Schüler die Prüfung bestanden hat. Das Gesamtergebnis 
der Prüfung lautet „bestanden“ oder „nicht bestanden“. Die Prüfung 
ist bestanden, wenn die Abschlussnote nach § 43 Absatz 6 mindes-
tens „ausreichend“ ist.

(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss gibt der Schülerin oder dem 
Schüler das Prüfungsergebnis bekannt.

§ 43b 
Verfahren bei Nichtbestehen der Berufsabschlussprüfung

(ab 01.08.2019) 
(1) Das Kolloquium im Rahmen der Zweiten Teilprüfung kann einmal 
wiederholt werden. Der allgemeine Prüfungsausschuss entscheidet 
über Art und Umfang der Wiederholung und bestimmt das Datum, bis 
zu dem die schriftliche Meldung zur Wiederholung des Kolloquiums 
durch die Schülerin oder den Schüler bei der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter eingegangen sein muss. Eine zweite Wiederholung ist in 
besonderen Ausnahmefällen mit Genehmigung der oberen Schulauf-
sichtsbehörde zulässig.

(2) Die Projektarbeit kann nicht wiederholt werden.

(3) Bei einer Wiederholung des Kolloquiums bleiben die in der Jahr-
gangsstufe 14 erzielten Leistungsnoten und die Zulassung zum Kol-
loquium im Zweiten Teil der Berufsabschlussprüfung mit Ausnahme 
des Kolloquiums wirksam. Der allgemeine Prüfungsausschuss ent-
scheidet in diesem Fall nach der Wiederholung des Kolloquiums er-
neut über das Prüfungsergebnis gemäß § 43a.

§ 44 
Zeugnisse und Berechtigungen (ab 01.08.2019) 

(1) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung für Erzieherinnen und 
Erzieher bestanden hat, erhält ein Abschlusszeugnis und ist berech-
tigt, die Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Erzieherin“ oder 
„Staatlich anerkannter Erzieher“ zu führen.

(2) § 40 Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend.

3. Abschnitt 
Bestimmungen für die Bildungsgänge 

der Fachoberschule, Klasse 13

1. Unterabschnitt 
Bestimmungen für den Unterricht

§ 45 
Grundlagen des Unterrichts

Für den Unterricht gelten die Bildungspläne für den jeweiligen Bil-
dungsgang.

2. Unterabschnitt 
Leistungsbewertung

§ 46 
Grundsätze der Leistungsbewertung

Für die Leistungsbewertung und die Anfertigung einer Facharbeit gilt 
§ 8 entsprechend.

§ 47 
Beurteilungsbereich „Klausuren“

(1) Klausuren werden nur in den Fächern gemäß § 50 Absatz 1 ge-
schrieben, davon im ersten Halbjahr je zwei Klausuren und im zwei-
ten Halbjahr je eine Klausur.

(2) Die Dauer der Klausuren beträgt drei Zeitstunden.

§ 48 
Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“

§ 10 findet entsprechende Anwendung.

§ 49 
Zeugnisse

Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende des ersten Halbjah-
res ein Zeugnis über die bis dahin erbrachten Leistungen.

3. Unterabschnitt 
Ordnung der Abiturprüfung

§ 50 
Gliederung der Abiturprüfung

(1) Die schriftliche Abiturprüfung erstreckt sich auf die Fächer 
Deutsch, Englisch, Mathematik und das Fach des fachlichen Schwer-
punktes gemäß Anlage D 29 in Verbindung mit der jeweiligen Stun-
dentafel des Bildungsgangs.

(2) Mündliche Prüfungen können in allen Fächern mit Ausnahme von 
Religionslehre und Sport durchgeführt werden.

§ 51 
Zulassung zur Abiturprüfung

(1) Über die Zulassung der Schülerinnen und Schüler zur Abiturprü-
fung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss in der Zulas-
sungskonferenz.

(2) Grundlage der Entscheidung über die Zulassung sind die Vorno-
ten in allen Fächern, die aus den Leistungen des gesamten Schuljah-
res gebildet werden.

(3) Zur Abiturprüfung wird zugelassen, wer in nicht mehr als zwei 
Fächern die Vornote „mangelhaft“ und in allen übrigen Fächern min-
destens die Vornote „ausreichend“ erreicht hat. Im Falle einer unge-
nügenden Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen.

§ 52 
Verfahren bei Nichtzulassung

Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht zur Abiturprüfung 
zugelassen wurde, kann das Schuljahr einmal wiederholen. Die Ab-
iturprüfung gilt als nicht bestanden. Die bisherigen Leistungsbewer-
tungen werden unwirksam. Am Ende des Wiederholungsjahres wird 
erneut über die Zulassung entschieden.

§ 53 
Schriftliche Prüfung

Die schriftliche Prüfung dauert je Fach drei Zeitstunden. Für Schüler-
experimente, praktische Aufgaben oder Gestaltungsaufgaben kann 
die Arbeitszeit durch die obere Schulaufsichtsbehörde um höchstens 
eine Zeitstunde verlängert werden.

§ 54 
Aufgaben für die schriftliche Prüfung

(1) Die Aufgabenvorschläge müssen aus dem Unterricht der Bil-
dungsgänge der Fachoberschule, Klasse 13 erwachsen sein und un-
terschiedliche Sachgebiete umfassen.

(2) Die Aufgaben müssen eindeutig formuliert, klar umgrenzt und in 
der vorgesehenen Zeit zu bearbeiten sein. Sie dürfen einer bereits be-
arbeiteten Aufgabe nicht so nahe stehen oder im Unterricht so vorbe-
reitet sein, dass ihre Bearbeitung keine selbstständige Leistung er-
fordert.

(3) Für Art und Zahl der bei der zuständigen oberen Schulaufsichts-
behörde einzureichenden Vorschläge für die schriftliche Prüfung gel-
ten die Bildungspläne für den Unterricht.

(4) Die Aufgabenvorschläge macht die Fachlehrerin oder der Fach-
lehrer der Jahrgangsstufe 13.2, gegebenenfalls unter Beteiligung der 
Lehrkraft, die die Schülerin oder den Schüler in der Jahrgangsstufe 
13.1 in dem betreffenden Fach unterrichtet hat, und legt sie der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter vor. Die Schulleiterin oder der Schullei-
ter prüft, ob die Vorschläge vollständig sind und mit den Prüfungsan-
forderungen übereinstimmen.

(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet die Vorschläge für die 
schriftlichen Prüfungen an die obere Schulaufsichtsbehörde weiter. 
Die Fachdezernentin oder der Fachdezernent überprüft die Aufga-
benvorschläge und entscheidet gegebenenfalls über die Auswahl. 
Die obere Schulaufsichtsbehörde teilt die Entscheidung der Schullei-
terin oder dem Schulleiter mit. Die Mitteilung erfolgt in Textform. Sie 
kann auch durch Einstellung in ein von der obersten Schulaufsichts-
behörde bestimmtes elektronisches Kommunikationssystem erfol-
gen.

§ 55 
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten, 

vorläufige Abschlussnoten
(1) Für die Beurteilung gilt § 19 Absatz 1 bis 3 entsprechend.

(2) Die vorläufigen Abschlussnoten werden von der Fachlehrerin 
oder dem Fachlehrer auf der Grundlage der Noten der schriftlichen 
Prüfungen und der Vornoten des jeweiligen Faches in jeweils einfa-
cher Gewichtung festgesetzt. Eine Abweichung von der rechnerisch 



ermittelten Note ist möglich, wenn dies unter Würdigung der Gesamt-
leistung geboten erscheint.

(3) Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung sowie die vorläufigen 
Abschlussnoten sind den Prüflingen eine Woche vor Beginn der 
mündlichen Prüfung bekannt zu geben.

§ 56 
Mündliche Prüfung

(1) Die Prüflinge können der Schulleiterin oder dem Schulleiter spä-
testens am zweiten Werktag nach Bekanntgabe der vorläufigen Ab-
schlussnoten bis zu zwei Fächer schriftlich benennen, in denen sie 
mündlich geprüft werden möchten. Die Meldung für die mündlichen 
Prüfungen ist verbindlich.

(2) In Fächern, in denen die Vornote und die Note der schriftlichen 
Prüfungsarbeit übereinstimmen, findet keine mündliche Prüfung 
statt.

(3) Für die Aufgabenstellung und die Durchführung der mündlichen 
Prüfung gelten die Bestimmungen gemäß §§ 22 und 23 Absatz 1 bis 
4 entsprechend.

(4) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungs-
leistungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vor-
schlags der Fachprüferin oder des Fachprüfers.

(5) In Fächern, die schriftlich und mündlich geprüft wurden, ermittelt 
der Fachprüfungsausschuss die Abschlussnote auf der Grundlage 
der Vornote und der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung und münd-
lichen Prüfung in jeweils einfacher Gewichtung. In Fächern, die nur 
mündlich geprüft wurden, ermittelt der Fachprüfungsausschuss die 
Abschlussnote auf der Grundlage der Vornote und des Ergebnisses 
der mündlichen Prüfung in jeweils einfacher Gewichtung. Eine Ab-
weichung von der rechnerisch ermittelten Note ist möglich, wenn 
dies unter Würdigung der Gesamtleistung geboten erscheint. Der 
Fachprüfungsausschuss begründet die Abschlussnote auf Verlan-
gen eines Mitglieds des allgemeinen Prüfungsausschusses.

§ 57 
Feststellung der Prüfungsergebnisse

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Abschlussnoten in 
allen Fächern des Bildungsganges fest.

(2) In Fächern, die nicht Gegenstand einer schriftlichen oder mündli-
chen Prüfung waren, ist die Vornote die Abschlussnote.

(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Schülerin 
oder der Schüler die Prüfung gemäß § 13 Absatz 2 Erster Teil dieser 
Verordnung bestanden hat.

(4) Der allgemeine Prüfungsausschuss gibt der Schülerin oder dem 
Schüler das Prüfungsergebnis bekannt.

§ 58 
Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife 

und der fachgebundenen Hochschulreife
(1) Hat die Schülerin oder der Schüler die Bedingungen des § 57 Ab-
satz 3 erfüllt und Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache gemäß 
Absatz 2 nachgewiesen, wird ihr oder ihm die allgemeine Hochschul-
reife zuerkannt.

(2) In einer zweiten Fremdsprache werden Kenntnisse nachgewiesen 
durch

a) durchgängigen Unterricht von mindestens vier Jahren in Sekun-
darstufe I,

b) Unterricht im Umfang von 320 Stunden und mindestens der Ab-
schlussnote „ausreichend“ oder

c) Erwerb eines Fremdsprachenzertifikates auf dem Niveau B 1 ge-
mäß der Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonferenz vom 20. 
November 1998 über die Zertifizierung von Fremdsprachenkenntnis-
sen in der beruflichen Bildung.

(3) Werden keine Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache gemäß 
Absatz 2 nachgewiesen, wird der Schülerin oder dem Schüler die 
fachgebundene Hochschulreife zuerkannt. Die mit der fachgebunde-
nen Hochschulreife verbundenen Berechtigungen legt die oberste 
Schulaufsichtsbehörde durch Verwaltungsvorschriften fest.

4. Abschnitt 
Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021

Die nachfolgenden §§ 59 bis 66 gelten nur im Schuljahr 2020/2021.

§ 59 
Leistungsnachweise und Leistungsbewertung, 

Nachprüfung bei Minderleistungen
(1) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann festlegen, dass abwei-
chend von § 9 in den Jahrgangsstufen 11.2, 12.2 und 14 in den 
Fächern die Anzahl der zu schreibenden Klausuren auf jeweils eine 
und die Klausurdauer verringert werden kann, wenn dies aufgrund 
von Zeiten des Distanzunterrichts organisatorisch erforderlich ist.

(2) Die Schule entscheidet anhand der organisatorischen Möglichkei-
ten und Umstände im Einzelfall, ob Leistungsnachweise, die Schüle-
rinnen und Schülern aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen 
nicht erbracht haben, nachzuholen sind. 

(3) Von dem Grundsatz zur gleichwertigen Bildung der Kursab-
schlussnote aus den Endnoten beider Beurteilungsbereiche gemäß 
§ 8 Absatz 1 kann zugunsten der Schülerin oder des Schülers abge-
wichen werden.

(4) Abweichend von § 12 Absatz 2 Satz 1 kann die Anzeige der Ab-
sicht einer besondere Lernleistung auch noch am Anfang der Jahr-
gangsstufe 13.1 erfolgen.

(5) Abweichend von § 7 erhalten Schülerinnen und Schüler, die in der 
Jahrgangsstufe 12.2 des Beruflichen Gymnasiums in einem oder 
mehreren belegten Leistungs- oder Grundkursfächern vier oder we-
niger Punkte der einfachen Wertung erreicht haben und deswegen 
zurücktreten müssen, in analoger Anwendung von § 12 Erster Teil der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg die Möglichkeit zur 
Nachprüfung in diesen Fächern. Es finden gegebenenfalls mehrere 
Prüfungen statt. Die Prüfungsaufgaben sind dem Unterricht des zwei-
ten Halbjahres zu entnehmen. Eine Nachprüfung ist nicht möglich in 
Fächern, die mit null Punkten abgeschlossen wurden.

§ 60 
Versetzung, Wiederholung

(1) Für die Versetzung in die Jahrgangsstufe 12 und die Möglichkeit 
zur Nachprüfung gilt § 28d Erster Teil der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung Berufskolleg. Für die Wiederholung der Jahrgangsstu-
fe 11 gilt § 28b Absatz 2 Erster Teil der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung Berufskolleg.

(2) Abweichend von § 7 kann auf Antrag die Jahrgangsstufe auch wie-
derholen, wer die dort genannten Voraussetzungen nicht erfüllt. Die 
Schülerinnen und Schüler sind über die Vor- und Nachteile einer Wie-
derholung umfassend zu beraten. Die Wiederholung auf Antrag wird 
nicht auf die Höchstverweildauer nach § 5 Absatz 4 Erster Teil der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg angerechnet.

(3) Die Bestimmung der Voraussetzungen zur verpflichtenden Wie-
derholung der Jahrgangsstufe 12 gemäß § 7 Satz 3 erfolgt unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse einer Nachprüfung gemäß § 59 
Absatz 5.

§ 61

(weggefallen)

§ 62 
Erwerb der Fachhochschulreife (schulischer Teil)

Für die Nachprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife gilt § 28e 
Erster Teil der APO-BK. 

§ 63 
Prüfung zur Freizeitsportleiterin oder zum Freizeitsportleiter
Kann aufgrund einer Anordnung gemäß § 28 Absatz 1 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert 
worden ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Prüfungsver-
fahrens zur Freizeitsportleiterin oder zum Freizeitsportleiter nicht er-
folgen, ist im ersten bis fünften Prüfungsfach der Prüfung jeweils die 
Vornote auch die Abschlussnote. Für die Abschlusslehrprobe ist die 
Note der Abiturprüfung im Fach Sport/Gesundheitsförderung auch 
die Abschlussnote. Für das Kolloquium ist die Vornote im Fach Di-
daktik und Methodik auch die Note der mündlichen Prüfung.

§ 64 
Verfahren bei Nichtbestehen 

der ersten Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung
Abweichend von § 34 in Verbindung mit § 26 Absatz 1 Erster Teil der 
APO-BK können Prüflinge, die die erste Teilprüfung nicht bestanden 
haben, in allen Fächern, in denen sie die Abschlussnote „mangel-
haft“ erhalten haben, eine Nachprüfung ablegen. Eine Nachprüfung 
in den Fächern der Abiturprüfung (§ 6) ist nicht möglich.

§ 65 
Besondere Bestimmungen für die staatliche Anerkennung 

für Erzieherinnen und Erzieher
(1) Für Schülerinnen und Schüler, bei denen eine Leistungsbewer-
tung unter Berücksichtigung von Zeiten des Ruhens der fachprakti-
schen Ausbildung in der anerkannten sozialpädagogischen Einrich-
tung und deren schulischer Begleitung, individueller Quarantäne-
maßnahmen und Erkrankung oder aus sonstigen von ihnen nicht zu 
vertretenden Gründen während des zweiten Halbjahres (Jahrgangs-
stufe 14.2) nicht möglich ist, sind Grundlage der Entscheidung über 
den erfolgreichen Abschluss des Berufspraktikums die Leistungen, 
die im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 14 (Jahrgangsstufe 14.1) 
erbracht wurden.

(2) Kann eine ordnungsgemäße Durchführung des Prüfungsverfah-
rens aus Gründen des Infektionsschutzes nicht erfolgen, gilt abwei-
chend von § 43 die Note des Berufspraktikums gemäß § 42 auch als 
Note des Kolloquiums. Die Vornote im Fach Didaktik und Methodik 
gilt auch als Note der (mündlichen) Prüfung in diesem Fach.



§ 66 
Besondere Bestimmungen für die Fachoberschule, 

Klasse 13
Abweichend von § 51 Absatz 3 Satz 1 ist die Zulassung zur Abiturprü-
fung auch möglich, wenn in nicht mehr als drei Fächern die Vornote 
„mangelhaft“ und in allen übrigen Fächern mindestens „ausrei-
chend“ ist. Abweichend von § 56 Absatz 1 Satz 1 können die Prüflinge 
bis zu drei Fächer schriftlich benennen, in denen sie mündlich ge-
prüft werden möchten. 

Inhalt der Anlagen der Anlage D

Sachliche Gliederung 

D 29

Berufliches Gymnasium

Fachbe-
reich

Fachlicher 
Schwer-
punkt

Bildungsgang Anlage

Ernährung Allgemeine Hochschulreife 
(Ernährung)

D 19

Gestaltung Allgemeine Hochschulreife 
(Deutsch, Englisch)

D 25

Allgemeine Hochschulreife 
(Kunst, Englisch)

D 18

Gestaltungstechnische Assistentin/ 
AHR 
Gestaltungstechnischer Assistent/ 
AHR

D 4

Gesundheit 
und 
Soziales

Gesundheit Allgemeine Hochschulreife 
(Freizeitsportleiterin/Freizeitsport-
leiter) (Sport/Gesundheitsförde-
rung, Biologie)

D 17

Gesundheit Allgemeine Hochschulreife 
(Gesundheit)

D 17a

Pädagogik Allgemeine Hochschulreife 
(Erziehungswissenschaften)

D 16

Erzieherin/AHR 
Erzieher/AHR

D 3

Informatik Informatik Allgemeine Hochschulreife 
(Mathematik, Informatik)

D 21

Technische 
Informatik

Informationstechnische Assistentin/ 
AHR 
Informationstechnischer Assistent/ 
AHR

D 3a

Technik Bautechnik Allgemeine Hochschulreife 
(Bautechnik)

D 14

Bautechnische Assistentin/AHR 
Bautechnischer Assistent/AHR

D 1

Biologietech-
nik

Allgemeine Hochschulreife 
(Biologie, Chemie)

D 22

Biologisch-technische Assistentin/
AHR Biologisch-technischer Assis-
tent/AHR

D 7

Chemietech-
nik

Allgemeine Hochschulreife 
(Chemie, Chemietechnik)

D 23

Chemisch-technische Assistentin/ 
AHR Chemisch-technischer Assis-
tent/AHR

D 8

Elektro-
technik

Allgemeine Hochschulreife 
(Elektrotechnik)

D 15

Elektrotechnische Assistentin/AHR 
Elektrotechnischer Assistent/AHR

D 2

Ingenieur-
wissenschaf-
ten 

Allgemeine Hochschulreife 
(Ingenieurwissenschaften)

D 15a

Maschinen-
bautechnik

Allgemeine Hochschulreife 
(Maschinenbautechnik)

D 20

Assistentin für Konstruktions- und 
Fertigungstechnik/AHR 
Assistent für Konstruktions- und 
Fertigungstechnik/AHR

D 6

Physiktech-
nik

Physikalisch-technische Assisten-
tin/AHR 
Physikalisch-technischer Assistent/
AHR

D 9

Umwelttech-
nik

Umwelttechnische Assistentin/AHR 
Umwelttechnischer Assistent/AHR

D 10

Wirtschaft und 
Verwaltung

Allgemeine Hochschulreife 
(Betriebswirtschaftslehre)

D 27

Allgemeine Hochschulreife 
(Fremdsprachenkorrespondentin/
Fremdsprachenkorrespondent) 
(Betriebswirtschaftslehre, 
Sprachen)

D 28

Kaufmännische Assistentin/AHR 
Kaufmännischer Assistent/AHR

D 12

Technische Assistentin für Be-
triebsinformatik/AHR 
Technischer Assistent für Betriebs-
informatik/AHR

D 13

zurzeit unbesetzt: Anlage D 5, Anlage D 11, Anlage D 24, Anlage D 26

Fachoberschule, Klasse 13

Allgemeine Hochschulreife 
für berufserfahrene 
Schülerinnen und Schüler

Rahmenstundentafel FOS 13

Inhalt der Anlagen der Anlage D

Numerische Gliederung 

Berufliches Gymnasium

Anlage Fachbereich Fachlicher 
Schwerpunkt

Bildungsgang

D 1: Technik Bautechnik Bautechnische Assistentin/AHR 
Bautechnischer Assistent/AHR

D 2: Technik Elektrotechnik Elektrotechnische Assistentin/
AHR Elektrotechnischer Assis-
tent/AHR

D 3: Gesundheit 
und Soziales

Pädagogik Erzieherin/AHR 
Erzieher/AHR

D 3a: Informatik Technische In-
formatik

Informationstechnische Assis-
tentin/AHR 
Informationstechnischer Assis-
tent/AHR

D 4: Gestaltung Gestaltungstechnische Assis-
tentin/AHR 
Gestaltungstechnischer Assis-
tent/AHR

D 5: zurzeit unbesetzt

D 6: Technik Maschinen-
bautechnik

Assistentin für Konstruktions- 
und Fertigungstechnik/AHR 
Assistent für Konstruktions- und 
Fertigungstechnik/AHR

D 7: Technik Biologietechnik Biologisch-technische Assisten-
tin/AHR Biologisch-technischer 
Assistent/AHR

D 8: Technik Chemietechnik Chemisch-technische Assisten-
tin/AHR Chemisch-technischer 
Assistent/AHR

D 9: Technik Physiktechnik Physikalisch-technische Assis-
tentin/AHR 
Physikalisch-technischer Assis-
tent/AHR

D 10: Technik Umwelttechnik Umwelttechnische Assistentin/
AHR 
Umwelttechnischer Assistent/
AHR

D 11: zurzeit unbesetzt 

D 12: Wirtschaft 
und Verwal-
tung

Kaufmännische Assistentin/
AHR 
Kaufmännischer Assistent/AHR

D 13: Wirtschaft 
und 
Verwaltung

Technische Assistentin für Be-
triebsinformatik/AHR 
Technischer Assistent für Be-
triebsinformatik/AHR

D 14: Technik Bautechnik Allgemeine Hochschulreife 
(Bautechnik)

D 15: Technik Elektrotechnik Allgemeine Hochschulreife 
(Elektrotechnik)

D 15a Technik Ingenieurwis-
senschaften 

Allgemeine Hochschulreife 
(Ingenieurwissenschaften)

D 16: Gesundheit 
und Soziales

Pädagogik Allgemeine Hochschulreife 
(Erziehungswissenschaften)

Inhalt der Anlagen der Anlage D

Sachliche Gliederung (Forts.)

Berufliches Gymnasium

Fachbe-
reich

Fachlicher 
Schwer-
punkt

Bildungsgang Anlage



Anlage D 1 

Berufliches Gymnasium für Technik

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141

3 3 5 5 5 5 -

3 3 3 3 3 3 -

- - 2 2 3 3 (4) 1,2

2 2 2 2 - - -

3 3 5 5 5 5 -

3 3 - - - - -

- - 2 2 3 3 (4) 1,2

3 3 3 3 3 3 -

3 3 3 3 3 3 -

5 5 - - - - -

- - -3 -3 - - (30) 9

3 3 3 3 3 3 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

36 36 36 36 36 36 (38) 11,4

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

I. Zweite Fremdsprache

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsan-
teil und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 
38 h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden. 
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 

erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

5) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

D 17: Gesundheit 
und Soziales

Gesundheit Allgemeine Hochschulreife 
(Freizeitsportleiterin/Freizeit-
sportleiter) 
(Sport/Gesundheitsförderung, 
Biologie)

D 17a: Gesundheit 
und Soziales

Gesundheit Allgemeine Hochschulreife 
(Gesundheit)

D 18: Gestaltung Allgemeine Hochschulreife 
(Kunst, Englisch)

D 19: Ernährung Allgemeine Hochschulreife 
(Ernährung)

D 20: Technik Maschinen-
bautechnik

Allgemeine Hochschulreife 
(Maschinenbautechnik)

D 21: Informatik Informatik Allgemeine Hochschulreife 
(Mathematik, Informatik)

D 22: Technik Biologietechnik Allgemeine Hochschulreife 
(Biologie, Chemie)

D 23: Technik Chemietechnik Allgemeine Hochschulreife 
(Chemie, Chemietechnik)

D 24: zurzeit unbesetzt

D 25: Gestaltung Allgemeine Hochschulreife 
(Deutsch, Englisch)

D 26: zurzeit unbesetzt

D 27: Wirtschaft 
und 
Verwaltung

Allgemeine Hochschulreife 
(Betriebswirtschaftslehre)

D 28: Wirtschaft 
und 
Verwaltung

Allgemeine Hochschulreife 
(Fremdsprachenkorrespondentin/
Fremdsprachenkorrespondent) 
(Betriebswirtschaftslehre, Spra-
chen)

Fachoberschule, Klasse 13

D 29: Rahmenstundentafel FOS 13 Allgemeine Hochschulreife für 
berufserfahrene 
Schülerinnen und Schüler

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Bautechnik

Bildungsgang: Bautechnische Assistentin/AHR 
Bautechnischer Assistent/AHR

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Bautechnik

Physik

Bauplanungstechnik oder 
Holztechnik

Chemie

Mathematik

Informatik

Wirtschaftslehre

Englisch

Zweite Fremdsprache2

Fachpraxis

Betriebspraktika

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Gesellschaftslehre mit 
Geschichte

Religionslehre4

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden

Inhalt der Anlagen der Anlage D

Numerische Gliederung (Forts.)

Berufliches Gymnasium

Anlage Fachbereich Fachlicher 
Schwerpunkt

Bildungsgang

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Bautechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre

Berufsabschlussprüfung

Erste Teilprüfung5 

Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Bautechnik
2. (schriftlich) Mathematik
3. (schriftlich) Deutsch oder Englisch
4. (mündlich) Gesellschaftslehre mit Geschichte oder Religionslehre

Zweite Teilprüfung

Prüfungsfächer:
5. (schriftlich) Bauplanungstechnik oder Holztechnik
6. (schriftlich) Wirtschaftslehre
Praktische Prüfung

Anlage D 2 

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Elektrotechnik

Bildungsgang: Elektrotechnische Assistentin/AHR 
Elektrotechnischer Assistent/AHR

Fachbereich/Fächer 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141

Berufsbezogener Lernbereich

Elektrotechnik 3 3 5 5 5 5 -

Mathematik 3 3 5 5 5 5 -

Physik 2 2 2 2 2 2 -

Energie- oder Nachrichten- 
oder Datentechnik

- - 3 3 4 4 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 - - -

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 3 3 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 -

Zweite Fremdsprache2 3 3 3 3 3 3 -

Fachpraxis 6 6 - - - - -

Betriebspraktika - - -3 -3 - - (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch 3 3 3 3 3 3 -

Gesellschaftslehre mit Ge-
schichte

2 2 2 2 2 2 -

Religionslehre4 2 2 2 2 2 2 -

Sport 2 2 2 2 2 2 -

Differenzierungsbereich

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 -

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 11,4

Anlage D 1 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Bautechnik

Bildungsgang: Bautechnische Assistentin/AHR 
Bautechnischer Assistent/AHR



Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite Fremd-
sprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbereich zu-
gewiesen.

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
1.Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Elektrotechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch 
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre

Berufsabschlussprüfung

Erste Teilprüfung5 

Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Elektrotechnik
2. (schriftlich) Mathematik
3. (mündlich) Gesellschaftslehre mit Geschichte oder Religionslehre
4. (schriftlich) Deutsch oder Englisch

Zweite Teilprüfung

Prüfungsfächer:
5. (schriftlich) Energie- oder Nachrichten- oder Datentechnik
6. (schriftlich) Wirtschaftslehre
Praktische Prüfung
1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 

Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsan-
teil und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38 
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstu-
fen 11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 

erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

5) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Anlage D 3 (auslaufend) 

Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141

3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) -

6 6 6 6 6 6 -

3 3 3 3 3 3 -

3 3 3 3 3 3 43

3 3 3 3 3 3 -

3 3 2 2 2 2 -

3 3 3 3 3 3 -

6 Wochen 8 Wochen 34

4 4 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

36 36 36 36 36 36 38

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 146

I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

II.

Das Fach Erziehungswissenschaften umfasst die Fächer Jugendrecht 
und Medienpädagogik. Deutsch schließt in Jahrgangsstufe 11 Kinder- 
und Jugendliteratur ein.

III. Praktika:

Die Praktika in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 können als Halbtags-, Ta-
ges- oder Blockpraktika abgeleistet werden.

IV. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-
reife und der staatlichen Prüfung für Erzieherinnen und Erzieher:

1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Biologie6

2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Erziehungswissen-
schaften
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch, Religionslehre

4. Prüfungsfach (Grundkursfach):

- Wenn das Fach Deutsch oder Englisch als 3. Prüfungsfach gewählt wur-
de: ein Fach der Fächergruppe Deutsch7, Englisch7, zweite Fremdspra-
che8, Kunst, Musik, Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, 
Mathematik

- Wenn das Fach Religionslehre als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein 
Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, zweite Fremdsprache8

1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Deutsch

2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Erziehungswissen-
schaften

3. Prüfungsfach (Grundkursfach): in Fach der Fächergruppe Englisch, 
Religionslehre

4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe 
BiologieSeite 17, Mathematik

1) In der Jahrgangsstufe 14 erfolgt das zwölfmonatige Berufspraktikum.
2) Die in Klammern stehenden Stundenzahlen gelten, falls das Fach Leistungskursfach 

ist.
3) Das Fach Didaktik und Methodik umfasst als praxisorientiertes Fach in der Jahrgangs-

stufe 14 auch berufspragmatische Anteile der Fächer Erziehungswissenschaften, 
Kunst, Musik, Medienpädagogik, Jugendrecht und Sport.

4) Handelt es sich bei der zweite Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstu-
fen 11 bis 13 zu unterrichten.

5) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

6) Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlage D 41 - Seite 1 -) ist folgender 
Spiegelstrich aufzunehmen: „Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
der Vereinbarung zur Durchführung von Schulversuchen und der gegenseitigen Aner-
kennung der entsprechenden Abschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16. Februar 1990 in der jeweils gültigen Fassung)“

7) soweit nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt
8) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortge-

führte Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insge-
samt mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

9) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet
10)soweit nicht bereits als 2. Prüfungsfach in der Berufsabschlussprüfung gewählt

Fachbereich: Gesundheit und Soziales

Fachlicher Schwerpunkt: Pädagogik

Bildungsgang: Erzieherin/AHR 
Erzieher/AHR

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Biologie2

Erziehungswissenschaften

Englisch

Didaktik und Methodik

Mathematik

Kunst, Musik

Zweite Fremdsprache4

Praktika

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch2

Gesellschaftslehre mit 
Geschichte

Religionslehre5

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden

Anlage D 2 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Elektrotechnik

Bildungsgang: Elektrotechnische Assistentin/AHR 
Elektrotechnischer Assistent/AHR

Anmerkungen:

Abiturprüfung

Variante 1:

Variante 2:

Berufsabschlussprüfung für Erzieherinnen und Erzieher

Erste Teilprüfung9

Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Erziehungswissenschaften
2. (schriftlich) Biologie oder Deutsch
3. (schriftlich) Deutsch10 oder Englisch oder Religionslehre

Zweite Teilprüfung

Prüfungsfach:
4. (mündlich) Didaktik und Methodik

Fachpraktische Prüfung:

Kolloquium

Anlage D 3 (auslaufend) (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales

Fachbereich: Gesundheit und Soziales

Fachlicher Schwerpunkt: Pädagogik

Bildungsgang: Erzieherin/AHR 
Erzieher/AHR



Anlage D 3 (ab 01.08.2019) 

Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141

3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) -

6 6 6 6 6 6 -

3 3 3 3 3 3 -

3 3 3 3 3 3 -

3 3 2 2 2 2 -

3 3 3 3 3 3 -

3 3 3 3 3 3 -

6 Wochen 8 Wochen 384

4 4 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

36 36 36 36 36 36 38

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 146

I. Zweite Fremdsprache

II. Praktika:

III. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-
reife und der staatlichen Prüfung für Erzieherinnen und Erzieher:

1) In der Jahrgangsstufe 14 erfolgt das zwölfmonatige Berufspraktikum.
2) Die in Klammern stehenden Stundenzahlen gelten, falls das Fach Leistungskursfach 

ist.
3) Handelt es sich bei der zweite Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 

ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstu-
fen 11 bis 13 zu unterrichten.

4) Das Berufspraktikum wird von dem Berufskolleg begleitet. Der praxisbegleitende Unter-
richt im Umfang von vier Wochenstunden wird in der Regel als Blockunterricht erteilt.

5) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

6) Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlage D 41 - Seite 1 -) ist folgender 
Spiegelstrich aufzunehmen: „Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
der Vereinbarung zur Durchführung von Schulversuchen und der gegenseitigen Aner-
kennung der entsprechenden Abschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16. Februar 1990 in der jeweils gültigen Fassung)“

7) soweit nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt
8) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortge-

führte Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insge-
samt mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

9) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet
10)soweit nicht bereits als 2. Prüfungsfach in der Berufsabschlussprüfung gewählt

Fachbereich: Gesundheit und Soziales

Fachbereich: Pädagogik

Bildungsgang: Erzieherin/AHR 
Erzieher/AHR

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Biologie2

Erziehungswissenschaften

Englisch

Mathematik

Kunst, Musik

Sozialpädagogik

Zweite Fremdsprache3

Praktika

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch2

Gesellschaftslehre mit 
Geschichte

Religionslehre5

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

Die Praktika in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 können als Halbtags-, Ta-
ges- oder Blockpraktika abgeleistet werden.

Abiturprüfung

Variante 1:
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Biologie6

2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Erziehungswissen-
schaften

3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch, Religionslehre
4. Prüfungsfach (Grundkursfach):
- Wenn das Fach Deutsch oder Englisch als 3. Prüfungsfach gewählt wur-
de: ein Fach der Fächergruppe Deutsch7, Englisch7, zweite Fremdspra-
che8, Kunst, Musik, Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, 
Mathematik

- Wenn das Fach Religionslehre als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein 
Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, zweite Fremdsprache8

Variante 2:
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Deutsch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Erziehungswissen-
schaften
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): in Fach der Fächergruppe Englisch, 
Religionslehre
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Biologie6, 
Mathematik

Berufsabschlussprüfung für Erzieherinnen und Erzieher

Erste Teilprüfung9

Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Erziehungswissenschaften
2. (schriftlich) Biologie oder Deutsch
3. (schriftlich) Deutsch10 oder Englisch oder Religionslehre

Zweite Teilprüfung

1. Projektarbeit

2. Fachpraktische Prüfung (Kolloquium)

Anlage D 3a 

Berufliches Gymnasium für Informatik

Fachbereich: Informatik

Fachlicher Schwerpunkt: Technische Informatik

Bildungsgang: Informationstechnische 
Assistentin/AHR 
Informationstechnischer 
Assistent/AHR

Fachbereich/Fächer 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141

Berufsbezogener Lernbereich

Mathematik 3 3 5 5 5 5 -

Technische Informatik 3 3 5 5 5 5 -

Informatik 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Elektrotechnik 2 2 2 2 2 2 -

Physik 2 2 2 2 2 2 -

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 -

Zweite Fremdsprache2 3 3 3 3 3 3 -

Fachpraxis 4 4 - - - - -

Betriebspraktika - - -3 -3 - - (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch 3 3 3 3 3 3 -

Gesellschaftslehre mit 
Geschichte

2 2 2 2 2 2 -

Religionslehre4 2 2 2 2 2 2 -

Sport 2 2 2 2 2 2 -

Differenzierungsbereich

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 -

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 11,4

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite Fremd-
sprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbereich zu-
gewiesen.

Anlage D 3 (ab 01.08.2019) (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales

Fachbereich: Gesundheit und Soziales

Fachbereich: Pädagogik

Bildungsgang: Erzieherin/AHR 
Erzieher/AHR



II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Technische Infor-
matik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre

Berufsabschlussprüfung

Erste Teilprüfung5

Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Technische Informatik
2. (schriftlich) Mathematik
3. (schriftlich) Deutsch oder Englisch
4. (mündlich) Gesellschaftslehre mit Geschichte oder Religionslehre

Zweite Teilprüfung

Prüfungsfächer:
5. (schriftlich) Informatik
6. (schriftlich) Wirtschaftslehre
Praktische Prüfung
1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 

Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsan-
teil und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 
38 h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 

erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

5) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Anlage D 4 

Berufliches Gymnasium für Gestaltung

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141

3 3 5 5 5 5 -

3 3 5 5 5 5 -

3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

2 2 2 2 2 2 -

3 3 2 2 2 2 -

3 3 3 3 3 3 -

3 3 - - - - -

2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

3 3 3 3 3 3 -

- - -3 -3 - - (30) 9

3 3 3 3 3 3 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

36 36 36 36 36 36 (38) 11,4

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

I. Zweite Fremdsprache

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsan-
teil und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 
38 h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 

erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

5) Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlage D 41 - Seite 1 -) ist folgender 
Spiegelstrich aufzunehmen: „Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
der Vereinbarung zur Durchführung von Schulversuchen und der gegenseitigen Aner-
kennung der entsprechenden Abschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16. Februar 1990 in der jeweils gültigen Fassung)“

6) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Fachbereich: Gestaltung

Bildungsgang: Gestaltungstechnische Assistentin/AHR 
Gestaltungstechnischer Assistent/AHR

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Gestaltungstechnik

Englisch

Grafik-Design

Kunst

Physik oder Chemie

Mathematik

Informatik

Wirtschaftslehre

Zweite Fremdsprache2

Betriebspraktika

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Gesellschaftslehre mit 
Geschichte

Religionslehre4

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden

Anlage D 3a (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Informatik

Fachbereich: Informatik

Fachlicher Schwerpunkt: Technische Informatik

Bildungsgang: Informationstechnische 
Assistentin/AHR 
Informationstechnischer 
Assistent/AHR

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite Fremd-
sprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbereich zu-
gewiesen.

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 
Gestaltungstechnik5

3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Kunst, Mathematik
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre

Berufsabschlussprüfung

Erste Teilprüfung6 
Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Gestaltungstechnik
2. (schriftlich) Englisch
3. (schriftlich) Deutsch oder Kunst oder Mathematik
4. (mündlich) Gesellschaftslehre mit Geschichte oder Religionslehre

Zweite Teilprüfung

Prüfungsfächer:
5. (schriftlich) Grafik-Design
6. (schriftlich) Wirtschaftslehre
Praktische Prüfung

Anlage D 6 

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Maschinenbautechnik

Bildungsgang: Assistentin für Konstruktions- und Ferti-
gungstechnik/AHR 
Assistent für Konstruktions- und Ferti-
gungstechnik/AHR

Fachbereich/Fächer 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141

Berufsbezogener Lernbereich

Maschinenbautechnik 3 3 5 5 5 5 -

Mathematik 3 3 5 5 5 5 -

Physik 3 3 2 2 2 2 -

Konstruktions- und 
Fertigungstechnik

- - 3 3 4 4 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 - - -

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 3 3 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 -

Zweite Fremdsprache2 3 3 3 3 3 3 -

Fachpraxis 5 5 - - - - -

Betriebspraktika - - -3 -3 - - (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch 3 3 3 3 3 3 -

Gesellschaftslehre mit Ge-
schichte

2 2 2 2 2 2 -

Religionslehre4 2 2 2 2 2 2 -

Anlage D 4 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Gestaltung

Fachbereich: Gestaltung

Bildungsgang: Gestaltungstechnische Assistentin/AHR 
Gestaltungstechnischer Assistent/AHR



Sport 2 2 2 2 2 2 -

Differenzierungsbereich

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 -

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 11,4

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Maschinenbau-
technik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre

Berufsabschlussprüfung

Erste Teilprüfung5 

Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Maschinenbautechnik
2. (schriftlich) Mathematik
3. (schriftlich) Deutsch oder Englisch
4. (mündlich) Gesellschaftslehre mit Geschichte oder Religionslehre

Zweite Teilprüfung

Prüfungsfächer:
5. (schriftlich) Konstruktions- und Fertigungstechnik
6. (schriftlich) Wirtschaftslehre
Praktische Prüfung
1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 

Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsan-
teil und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 
38 h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden. 
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 

erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

5) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Anlage D 7 

Berufliches Gymnasium für Technik

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141

3 3 5 5 5 5 -

3 3 5 5 5 5 -

- - 2 2 2 2 (4) 1,2

3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

2 2 2 2 2 2 -

3 3 - - - - -

- - 2 2 2 2 -

3 3 3 3 3 3 -

3 3 3 3 3 3 -

5 5 - - - - -

- - -3 -3 - - (30) 9

3 3 3 3 3 3 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

36 36 36 36 36 36 (38) 11,4

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4.

I. Zweite Fremdsprache

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsan-
teil und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 
38 h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden. 
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 

erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

5) Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlage D 41 - Seite 1 -) ist folgender 
Spiegelstrich aufzunehmen: „Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
der Vereinbarung zur Durchführung von Schulversuchen und der gegenseitigen Aner-
kennung der entsprechenden Abschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16. Februar 1990 in der jeweils gültigen Fassung)“

6) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Biologietechnik

Bildungsgang: Biologisch-technische Assistentin/AHR 
Biologisch-technischer Assistent/AHR

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Biologie

Chemie

Biologietechnik

Mathematik

Physik

Informatik

Wirtschaftslehre

Englisch

Zweite Fremdsprache2

Fachpraxis

Betriebspraktika

Berufsübergreifender Lernbereich

Anlage D 6 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Maschinenbautechnik

Bildungsgang: Assistentin für Konstruktions- und Ferti-
gungstechnik/AHR 
Assistent für Konstruktions- und Ferti-
gungstechnik/AHR

Deutsch

Gesellschaftslehre mit 
Geschichte

Religionslehre4

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite Fremd-
sprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbereich zu-
gewiesen.

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Chemie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Biologie5

3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch 
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Wirtschaftslehre

Berufsabschlussprüfung

Erste Teilprüfung6

Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Biologie
2. (schriftlich) Chemie
3. (schriftlich) Deutsch oder Englisch
4. (mündlich) Gesellschaftslehre mit Geschichte oder Religionslehre oder 
Wirtschaftslehre

Zweite Teilprüfung

Prüfungsfächer:
5. (schriftlich) Biologietechnik
6. (schriftlich) Mathematik
Praktische Prüfung

Anlage D 8 

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Chemietechnik

Bildungsgang: Chemisch-technische Assistentin/AHR 
Chemisch-technischer Assistent/AHR

Fachbereich/Fächer 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141

Berufsbezogener Lernbereich

Chemie 3 3 5 5 5 5 -

Chemietechnik 3 3 5 5 5 5 -

Physik oder Biologie - - 2 2 4 4 (4) 1,2

Mathematik 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 - - -

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 -

Englisch 3 3 3 3 3 3 -

Anlage D 7 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Biologietechnik

Bildungsgang: Biologisch-technische Assistentin/AHR 
Biologisch-technischer Assistent/AHR



Zweite Fremdsprache2 3 3 3 3 3 3 -

Fachpraxis 5 5 - - - - -

Betriebspraktika - - -3 -3 - - (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch 3 3 3 3 3 3 -

Gesellschaftslehre mit Ge-
schichte

2 2 2 2 2 2 -

Religionslehre4 2 2 2 2 2 2 -

Sport 2 2 2 2 2 2 -

Differenzierungsbereich

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 -

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 11,4

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite Fremd-
sprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbereich zu-
gewiesen.

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Chemie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Chemietechnik5

3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Wirtschaftslehre

Berufsabschlussprüfung

Erste Teilprüfung6

Prüfungsfächer: 
1. (schriftlich) Chemietechnik
2. (schriftlich) Chemie
3. (schriftlich) Deutsch oder Englisch
4. (mündlich) Gesellschaftslehre mit Geschichte oder Religionslehre oder 
Wirtschaftslehre

Zweite Teilprüfung

Prüfungsfächer:
5. (schriftlich) Physik oder Biologie
6. (schriftlich) Mathematik
Praktische Prüfung
1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 

Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsan-
teil und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 
38 h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremdsprache, 
ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 
11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 

erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

5) Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlage D 41 - Seite 1 -) ist folgender 
Spiegelstrich aufzunehmen: „Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß der 
Vereinbarung zur Durchführung von Schulversuchen und der gegenseitigen Anerken-
nung der entsprechenden Abschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16. 
Februar 1990 in der jeweils gültigen Fassung)“

6) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Anlage D 9 

Berufliches Gymnasium für Technik

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141

3 3 5 5 5 5 -

3 3 5 5 5 5 -

- - 2 2 4 4 (4) 1,2

3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

3 3 2 2 - - -

2 2 2 2 2 2 -

3 3 3 3 3 3 -

3 3 3 3 3 3 -

5 5 - - - - -

- - -3 -3 - - (30) 9

3 3 3 3 3 3 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

36 36 36 36 36 36 (38) 11,4

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

I. Zweite Fremdsprache

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsan-
teil und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 
38 h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
4) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 

erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

5) Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlage D 41 - Seite 1 -) ist folgender 
Spiegelstrich aufzunehmen: „Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
der Vereinbarung zur Durchführung von Schulversuchen und der gegenseitigen Aner-
kennung der entsprechenden Abschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16. Februar 1990 in der jeweils gültigen Fassung)“

6) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Physiktechnik

Bildungsgang: Physikalisch-technische
Assistentin/AHR 
Physikalisch-technischer
Assistent/AHR

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Physik

Physiktechnik

Anlage D 8 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Chemietechnik

Bildungsgang: Chemisch-technische Assistentin/AHR 
Chemisch-technischer Assistent/AHR

Physikalische Chemie

Mathematik

Informatik

Wirtschaftslehre

Englisch

Zweite Fremdsprache2

Fachpraxis

Betriebspraktika

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Gesellschaftslehre mit Ge-
schichte

Religionslehre4

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite Fremd-
sprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbereich zu-
gewiesen.

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Physik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Physiktechnik5

3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Wirtschaftslehre

Berufsabschlussprüfung

Erste Teilprüfung6 

Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Physiktechnik
2. (schriftlich) Physik
3. (schriftlich) Deutsch oder Englisch
4. (mündlich) Gesellschaftslehre mit Geschichte oder Religionslehre oder 
Wirtschaftslehre

Zweite Teilprüfung

Prüfungsfächer:
5. (schriftlich) Physikalische Chemie
6. (schriftlich) Mathematik
Praktische Prüfung

Anlage D 9 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Physiktechnik

Bildungsgang: Physikalisch-technische
Assistentin/AHR 
Physikalisch-technischer
Assistent/AHR



Anlage D 10 

Berufliches Gymnasium für Technik

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141

3 3 5 5 5 5 -

3 3 5 5 5 5 -

2 (3) 2 (3) 3 (4) 3 (4) 3 (4) 3 (4) (4) 1,2

3 3 3 3 3 3 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

3 3 3 3 3 3 -

3 3 3 3 3 3 -

5 5 - - - - -

- - -4 -4 - - (30) 9

3 3 3 3 3 3 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

2 2 2 2 2 2 -

1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) -

36 36 36 36 36 36 (38) 11,4

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

I. Zweite Fremdsprache

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsan-
teil und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 
38 h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden. 
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Die in Klammern angegebenen Stundenzahlen gelten, wenn im Differenzierungsbe-
reich kein Unterricht erteilt wird.

3) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

4) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
5) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 

erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

6) Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlage D 41 - Seite 1 -) ist folgender 
Spiegelstrich aufzunehmen: „Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
der Vereinbarung zur Durchführung von Schulversuchen und der gegenseitigen Aner-
kennung der entsprechenden Abschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16. Februar 1990 in der jeweils gültigen Fassung)“

7) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Umwelttechnik

Bildungsgang: Umwelttechnische Assistentin/AHR 
Umwelttechnischer Assistent/AHR

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Chemie

Biologie

Umweltschutztechnik2

Mathematik

Informatik

Wirtschaftslehre

Englisch

Zweite Fremdsprache3

Fachpraxis

Betriebspraktika

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Gesellschaftslehre mit Ge-
schichte

Religionslehre5

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach2

Wochenstunden

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Chemie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Biologie6

3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4 Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre

Berufsabschlussprüfung

Erste Teilprüfung7

Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Biologie
2. (schriftlich) Chemie
3. (schriftlich) Deutsch oder Englisch
4. (mündlich) Gesellschaftslehre mit Geschichte oder Religionslehre

Zweite Teilprüfung

Prüfungsfächer:
5. (schriftlich) Umweltschutztechnik
6. (schriftlich) Wirtschaftslehre
Praktische Prüfung

Anlage D 12 

Berufliches Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung

Fachbereich: Wirtschaft und Verwaltung

Bildungsgang: Kaufmännische Assistentin/AHR 
Kaufmännischer Assistentin/AHR

Fachbereich/Fächer 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141

Berufsbezogener Lernbereich

Betriebswirtschaftslehre 3 3 5 5 5 5 -

Mathematik2 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) -

Englisch2 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) -

Betriebsorganisation3 2 (0) 2 (0) 3 (0) 3 (0) 2 (0) 2 (0) (4)/0 1,2

Betriebswirtschaftslehre
(Schwerpunkt Europa)3

2 2 0 (3) 0 (3) 0 (2) 0 (2) 0/(4) 1,2

Volkswirtschaftslehre 3 3 2 2 2 2 -

Wirtschaftsinformatik3 4 4 2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0) (4)/0 1,2

Biologie oder Chemie oder 
Physik 

2 2 2 2 3 3 -

Zweite Fremdsprache4 3 3 3 3 3 3 -

Korrespondenz/
Übersetzung3

0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0/(4) 1,2

Betriebspraktika - - -5 -5 - - (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch 3 3 3 3 3 3 -

Gesellschaftslehre mit 
Geschichte

2 2 2 2 2 2 -

Religionslehre6 2 2 2 2 2 2 -

Sport 2 2 2 2 2 2 -

Differenzierungsbereich

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 -

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 11,4

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite Fremd-
sprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbereich zu-
gewiesen.

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Akzentuierung Betriebsorganisation

Variante 1:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 
Betriebswirtschaftslehre
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch7, 
Englisch7, zweite Fremdsprache8, Gesellschaftslehre mit Geschichte, 
Religionslehre, Volkswirtschaftslehre, Biologie oder Chemie oder Physik

Berufsabschlussprüfung

Erste Teilprüfung9 

Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Betriebswirtschaftslehre
2. (schriftlich) Mathematik
3. (schriftlich) Deutsch oder Englisch
4. (mündlich) Deutsch10 oder Englisch10 der zweite Fremdsprache8 oder 
Gesellschaftslehre mit Geschichte oder Religionslehre oder Volkswirt-
schaftslehre oder Biologie oder Chemie oder Physik

Zweite Teilprüfung

Prüfungsfächer:
5. (schriftlich) Betriebsorganisation
6. (schriftlich) Wirtschaftsinformatik
Praktische Prüfung



Variante 2:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 
Betriebswirtschaftslehre
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Mathematik
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): 
- Wenn das Fach Deutsch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein Fach 
der Fächergruppe Biologie oder Chemie oder Physik, Mathematik 
- Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein 
Fach der Fächergruppe Deutsch, zweite Fremdsprache8, Gesellschafts-
lehre mit Geschichte, Religionslehre, Volkswirtschaftslehre, Biologie oder 
Chemie oder Physik

Berufsabschlussprüfung

Erste Teilprüfung9

Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Betriebswirtschaftslehre
2. (schriftlich) Englisch
3. (schriftlich) Deutsch oder Mathematik
4. (mündlich) Deutsch10 oder zweite Fremdsprache8 oder Gesellschafts-
lehre mit Geschichte oder Religionslehre oder Volkswirtschaftslehre oder 
Biologie oder Chemie oder Physik oder Mathematik10

Zweite Teilprüfung

Prüfungsfächer:
5. (schriftlich) Betriebsorganisation
6. (schriftlich) Wirtschaftsinformatik

Praktische Prüfung

Akzentuierung Europäischer Binnenhandel

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 
Betriebswirtschaftslehre
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Mathematik
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): 
- Wenn das Fach Deutsch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein Fach 
der Fächergruppe Biologie oder Chemie oder Physik, Mathematik 
- Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein 
Fach der Fächergruppe Deutsch, zweite Fremdsprache8, Gesellschafts-
lehre mit Geschichte, Religionslehre, Volkswirtschaftslehre, Biologie oder 
Chemie oder Physik

Berufsabschlussprüfung

Erste Teilprüfung9

Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Betriebswirtschaftslehre
2. (schriftlich) Englisch
3. (schriftlich) Deutsch oder Mathematik
4. (mündlich) Deutsch10 oder zweite Fremdsprache8 oder Gesellschafts-
lehre mit Geschichte oder Religionslehre oder Volkswirtschaftslehre oder 
Biologie oder Chemie oder Physik oder Mathematik10

Zweite Teilprüfung

Prüfungsfächer:
5. (schriftlich) Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt Europa)
6. (schriftlich) Korrespondenz/Übersetzung
Praktische Prüfung
1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 

Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsan-
teil und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 
38 h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Die in Klammern angegebenen Stundenzahlen gelten, falls das Fach Leistungskursfach 
ist.

3) Für die Akzentuierung „Betriebsorganisation“ müssen die Fächer Betriebsorganisation 
und Wirtschaftsinformatik durchgehend belegt werden. Das Fach Wirtschaftsinformatik 
wird in der Jahrgangsstufe 14 fortgesetzt (Fach der beruflichen Abschlussprüfung). Das 
erste Leistungskursfach kann Mathematik oder Englisch sein. Für die Akzentuierung 
„Europäischer Binnenhandel“ ist Englisch erstes Leistungskursfach. Darüber hinaus 
sind durchgängig die Fächer Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt Europa) sowie Kor-
respondenz und Übersetzung zu belegen. Das Fach Korrespondenz und Übersetzung 
wird in der Jahrgangsstufe 14 fortgesetzt (Fach der beruflichen Abschlussprüfung). 
Wirtschaftsinformatik wird in der Jahrgangsstufe 11 belegt. Zur Vorbereitung auf die 
Fremdsprachenkorrespondenten-Prüfung sollte zusätzlich der Differenzierungsbereich 
genutzt werden. Insgesamt gelten für diese Akzentuierung die in Klammern gesetzten 
Stundenanteile.

Anlage D 12 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung

Fachbereich: Wirtschaft und Verwaltung

Bildungsgang: Kaufmännische Assistentin/AHR 
Kaufmännischer Assistentin/AHR

4) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

5) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
6) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 

erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

7) soweit nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt
8) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortge-

führte Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insge-
samt mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

9) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet
10)soweit nicht bereits als schriftliches Fach der Berufsabschlussprüfung gewählt

Anlage D 13 

Berufliches Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung

Fachbereich: Wirtschaft und Verwaltung

Bildungsgang: Technische Assistentin 
für Betriebsinformatik/AHR 
Technischer Assistent 
für Betriebsinformatik/AHR

Fachbereich/Fächer 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141

Berufsbezogener Lernbereich

Betriebswirtschaftslehre 3 3 5 5 5 5 -

Mathematik2 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) -

Englisch2 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) -

Betriebsinformatik 2 2 3 3 3 3 (4) 1,2

Maschinenbautechnik 2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

Volkswirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 -

Physik 2 2 2 2 2 2 -

Zweite Fremdsprache3 3 3 3 3 3 3 -

Fachpraxis 5 5 - - - - -

Betriebspraktika - - -4 -4 - - (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch 3 3 3 3 3 3 -

Gesellschaftslehre mit 
Geschichte

2 2 2 2 2 2 -

Religionslehre5 2 2 2 2 2 2 -

Sport 2 2 2 2 2 2 -

Differenzierungsbereich

Wahlfach 2 2 2 2 2 2 -

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 11,4

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Variante 1:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 
Betriebswirtschaftslehre
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch6, 
Englisch6, zweite Fremdsprache7, Gesellschaftslehre mit Geschichte, 
Religionslehre, Volkswirtschaftslehre, Physik

Berufsabschlussprüfung

Erste Teilprüfung8 

Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Betriebswirtschaftslehre
2. (schriftlich) Mathematik
3. (schriftlich) Deutsch oder Englisch
4. (mündlich) Deutsch9 oder Englisch9 oder zweite Fremdsprache7 oder 
Gesellschaftslehre mit Geschichte oder Religionslehre oder Volkswirt-
schaftslehre oder Physik

Anlage D 12 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung

Fachbereich: Wirtschaft und Verwaltung

Bildungsgang: Kaufmännische Assistentin/AHR 
Kaufmännischer Assistentin/AHR



Zweite Teilprüfung

Prüfungsfächer:
5. (schriftlich) Maschinenbautechnik
6. (schriftlich) Betriebsinformatik
Praktische Prüfung

Variante 2:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 
Betriebswirtschaftslehre
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Mathematik
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): 
- Wenn das Fach Deutsch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein Fach 
der Fächergruppe Mathematik, Physik 
- Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein 
Fach der Fächergruppe Deutsch, zweite Fremdsprache7, Gesellschafts-
lehre mit Geschichte, Religionslehre, Volkswirtschaftslehre, Physik

Berufsabschlussprüfung

Erste Teilprüfung8

Prüfungsfächer:
1. (schriftlich) Betriebswirtschaftslehre
2. (schriftlich) Englisch
3. (schriftlich) oder Mathematik
4. (mündlich) Deutsch9 oder zweite Fremdsprache7 oder Gesellschafts-
lehre mit Geschichte oder Religionslehre oder Volkswirtschaftslehre oder 
Mathematik9 oder Physik

Zweite Teilprüfung

Prüfungsfächer:
5. (schriftlich) Maschinenbautechnik
6. (schriftlich) Betriebsinformatik
Praktische Prüfung
1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf 

Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsan-
teil und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende 
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 
38 h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 
119 h).

2) Die in Klammern angegebenen Stundenzahlen gelten, falls das Fach Leistungskursfach 
ist.

3) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

4) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen
5) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 

erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

6) soweit nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt
7) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortge-

führte Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insge-
samt mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

8) gemäß § 32 APO-BK Anlage D aus der Abiturprüfung angerechnet
9) soweit nicht bereits als schriftliches Fach der Berufsabschlussprüfung gewählt

Anlage D 14 

Berufliches Gymnasium für Technik

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

3 3 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3

2 2 - - - -

3 3 5 5 5 5

2 2 - - - -

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

32 32 32 32 32 32

I. Zweite Fremdsprache

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife mit beruflichen Qualifikationen:

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

2) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

3) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Bautechnik

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Bautechnik)

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Bautechnik

Physik

Chemie

Mathematik

Informatik

Wirtschaftslehre

Englisch

Zweite Fremdsprache1

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Gesellschaftslehre mit Geschichte

Religionslehre2

Anlage D 13 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung

Fachbereich: Wirtschaft und Verwaltung

Bildungsgang: Technische Assistentin 
für Betriebsinformatik/AHR 
Technischer Assistent 
für Betriebsinformatik/AHR

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden3

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Bautechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Wirtschaftslehre

Anlage D 15 

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Elektrotechnik

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Elektrotechnik)

Fachbereich/Fächer 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich

Elektrotechnik 5 5 5 5 5 5

Mathematik 3 3 5 5 5 5

Physik 3 3 3 3 3 3

Informatik 2 2 - - - -

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre2 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden3 32 32 32 32 32 32

Anlage D 14 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Bautechnik

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Bautechnik)



Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Elektrotechnik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Wirtschaftslehre
1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-

sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

2) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

3) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

Anlage D 15a 

Berufliches Gymnasium für Technik

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

5 5 5 5 5 5

3 3 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3

2 2 - - - -

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

32 32 32 32 32 32

I. Zweite Fremdsprache

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife mit beruflichen Qualifikationen:

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

2) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

3) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

Anlage D 16 

Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

3 3 5 5 5 5

3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

2 2 - - - -

2 2 2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0)

2 2 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

Wochenstunden5 32 32 32 32 32 32

I. Zweite Fremdsprache

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife mit beruflichen Qualifikationen:

1) Die in Klammern stehenden Stundenzahlen gelten, falls das Fach Leistungskursfach 
ist.

2) Die in Klammern stehenden Stundenzahlen gelten, wenn das Fach Musik gewählt wird.
3) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-

sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

4) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

5) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

6) Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlage D 41 - Seite 1 -) ist folgender 
Spiegelstrich aufzunehmen: „Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
der Vereinbarung zur Durchführung von Schulversuchen und der gegenseitigen Aner-
kennung der entsprechenden Abschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16. Februar 1990 in der jeweils gültigen Fassung)“

7) soweit nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt
8) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortge-

führte Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insge-
samt mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Ingenieurwissenschaften

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Ingenieurwissenschaften)

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Ingenieurwissenschaften

Mathematik

Physik

Technische Informatik

Wirtschaftslehre

Englisch

Zweite Fremdsprache1

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Gesellschaftslehre mit Geschichte

Religionslehre2

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden3

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

Abiturprüfung
Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Ingenieurwissen-
schaften
Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Wirtschaftslehre

Anlage D 15 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Elektrotechnik

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Elektrotechnik)

Fachbereich: Gesundheit und Soziales

Fachlicher Schwerpunkt: Pädagogik

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Erziehungswissenschaften)

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Erziehungswissenschaften

Biologie1

Rechtskunde oder Soziologie

Kunst2

Musik2

Mathematik

Englisch

Zweite Fremdsprache3

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch1

Gesellschaftslehre mit Geschichte

Religionslehre4

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

Abiturprüfung

Variante 1:
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Biologie6

2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 
Erziehungswissenschaften
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch, Religionslehre
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): 
- Wenn das Fach Deutsch oder Englisch als 3. Prüfungsfach gewählt wur-
de: ein Fach der Fächergruppe Deutsch7, Englisch7, zweite Fremdspra-
che8, Kunst oder Musik, Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionsleh-
re, Mathematik 
- Wenn das Fach Religionslehre als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein 
Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, zweite Fremdsprache8

Variante 2:
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Deutsch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 
Erziehungswissenschaften
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Englisch, 
Religionslehre
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Biologie6, 
Mathematik



Tabelle 5: Anlage D 17

Anlage D 17 

Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

5 5 5 5 5 5

3 3 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

- - - - - -

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

32 32 34 34 34 34

I. Zweite Fremdsprache

II. Praktikum

III. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

2) Praktika von mindestens vier Wochen.
3) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 

erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

4) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

5) Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlage D 41 - Seite 1 -) ist folgender 
Spiegelstrich aufzunehmen: „Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
der Vereinbarung zur Durchführung von Schulversuchen und der gegenseitigen Aner-
kennung der entsprechenden Abschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16. Februar 1990 in der jeweils gültigen Fassung)“

6) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortge-
führte Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insge-
samt mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

7) Die Prüfungsleistungen für diese Fächer werden in der Abiturprüfung erbracht.
8) Für die Durchführung der Prüfung gelten ergänzende Bestimmungen.
9) Die Prüfung entfällt, wenn das Fach im Rahmen der Abiturprüfung geprüft wurde.

Fachbereich: Gesundheit und Soziales

Fachlicher Schwerpunkt: Gesundheit

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Freizeitsportleiterin/ 
Freizeitsportleiter) 
(Sport/Gesundheitsförderung, 
Biologie)

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Sport/Gesundheitsförderung

Biologie

Erziehungswissenschaften

Didaktik und Methodik

Mathematik

Englisch

Zweite Fremdsprache1

Praktika2

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Gesellschaftslehre mit Geschichte

Religionslehre3

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden4

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

Das Praktikum kann als Block oder an einzelnen Tagen in vergleichba-
rem Umfang abgeleistet werden.

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Biologie5

2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Sport/Gesundheits-
förderung (Fachprüfung)
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch, Religionslehre
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): 
- Wenn das Fach Deutsch oder Englisch als 3. Prüfungsfach gewählt wur-
de: ein Fach der Fächergruppe Erziehungswissenschaften, Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre
- Wenn das Fach Religionslehre als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein 
Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, zweite Fremdsprache6

Prüfung zur Freizeitsportleiterin/zum Freizeitsportleiter:

Erster Prüfungsteil7:

Prüfungsfächer:
1. (Fachprüfung) Sport/Gesundheitsförderung
2. (schriftlich) Biologie
3. (schriftlich oder mündlich) Deutsch oder Englisch oder zweite Fremd-
sprache oder Gesellschaftslehre mit Geschichte oder Religionslehre

Zweiter Prüfungsteil8:

Prüfungsfächer:
4. (schriftlich oder mündlich) Didaktik und Methodik
5. (schriftlich oder mündlich) Erziehungswissenschaften9

Die Dauer der Abschlusslehrprobe beträgt 45 Minuten, die Dauer des 
Kolloquiums 15 Minuten.

Anlage D 17a 

Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales

Fachbereich: Gesundheit und Soziales

Fachlicher Schwerpunkt: Gesundheit

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Gesundheit)

Fachbereich/Fächer 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich

Gesundheit 5 5 5 5 5 5

Biologie 3 3 5 5 5 5

Biochemie 2 2 - - - -

Psychologie 2 2 2 2 2 2

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre2 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich

Anlage D 17 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales

Fachbereich: Gesundheit und Soziales

Fachlicher Schwerpunkt: Gesundheit

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Freizeitsportleiterin/ 
Freizeitsportleiter) 
(Sport/Gesundheitsförderung, 
Biologie)

Tabelle 5: Anlage D 17



Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden3 32 32 32 32 32 32

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

II. Übersicht 
 über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Biologie4

2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Gesundheit
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch, Religionslehre
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): 
- Wenn das Fach Deutsch oder Englisch als 3. Prüfungsfach gewählt wur-
de: ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte, Psy-
chologie, Religionslehre. 
- Wenn das Fach Religionslehre als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein 
Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, zweite Fremdsprache
1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-

sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

2) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

3) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

4) Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlage D 41 - Seite 1 -) ist folgender 
Spiegelstrich aufzunehmen: „Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
der Vereinbarung zur Durchführung von Schulversuchen und der gegenseitigen Aner-
kennung der entsprechenden Abschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16. Februar 1990 in der jeweils gültigen Fassung)“

Anlage D 18 

Berufliches Gymnasium für Gestaltung

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

5 5 5 5 5 5

3 3 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

32 32 33 33 33 33

I. Zweite Fremdsprache

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife mit beruflichen Qualifikationen:

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

2) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

3) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

4) Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlage D 41 - Seite 1 -) ist folgender 
Spiegelstrich aufzunehmen: „Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
der Vereinbarung zur Durchführung von Schulversuchen und der gegenseitigen Aner-
kennung der entsprechenden Abschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16. Februar 1990 in der jeweils gültigen Fassung)“

Fachbereich: Gestaltung

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Kunst, Englisch)

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Kunst

Englisch

Soziologie oder Wirtschaftslehre

Mathematik

Biologie oder Chemie

Gestaltungstechnik

Zweite Fremdsprache1

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Gesellschaftslehre mit Geschichte

Religionslehre2

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden3

Anlage D 17a (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales

Fachbereich: Gesundheit und Soziales

Fachlicher Schwerpunkt: Gesundheit

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Gesundheit) Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Kunst
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gestal-
tungstechnik4, Mathematik
4. Prüfungsfach  (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Soziologie oder Wirtschafts-
lehre

Anlage D 19 

Berufliches Gymnasium für Ernährung

Fachbereich: Ernährung

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Ernährung)

Fachbereich/Fächer 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich

Ernährung 3 3 5 5 5 5

Wirtschaftslehre 3 3 2 2 2 2

Haushaltstechnik 4 4 - - - -

Biologie 2 2 5 5 5 5

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre2 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden3 32 32 32 32 32 32

Anlage D 18 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Gestaltung

Fachbereich: Gestaltung

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Kunst, Englisch)



Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Biologie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Ernährung4

3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Wirtschaftslehre
1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-

sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

2) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

3) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

4) Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlage D 41 - Seite 1 -) ist folgender 
Spiegelstrich aufzunehmen: „Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
der Vereinbarung zur Durchführung von Schulversuchen und der gegenseitigen Aner-
kennung der entsprechenden Abschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16. Februar 1990 in der jeweils gültigen Fassung)“

Anlage D 20 

Berufliches Gymnasium für Technik

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

5 5 5 5 5 5

3 3 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3

2 2 - - - -

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

32 32 32 32 32 32

I. Zweite Fremdsprache

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife mit beruflichen Qualifikationen:

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

2) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

3) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

Anlage D 21 

Berufliches Gymnasium für Informatik

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

3 (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0)

0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3)

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

32 32 32 32 32 32

I. Zweite Fremdsprache

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife mit beruflichen Qualifikationen:

1) Die in Klammern angegebenen Stundenzahlen gelten, wenn nicht Philosophie sondern 
Wirtschaftslehre oder Betriebswirtschaftslehre durchgängig von der Jahrgangsstufe 
11.1 bis 13.2 unterrichtet wird.

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

3) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

4) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Maschinenbautechnik

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Maschinenbautechnik)

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Maschinenbautechnik

Mathematik

Physik

Informatik

Wirtschaftslehre

Englisch

Zweite Fremdsprache1

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Gesellschaftslehre mit Geschichte

Religionslehre2

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden3

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Maschinenbau-
technik
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Wirtschaftslehre

Anlage D 19 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Ernährung

Fachbereich: Ernährung

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Ernährung)

Fachbereich: Informatik

Fachlicher Schwerpunkt: Informatik

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Mathematik, Informatik)

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Mathematik

Informatik

Philosophie1

Betriebswirtschaftslehre oder 
WirtschaftslehreSeite 27

Englisch

Biologie oder Chemie oder Physik

Zweite Fremdsprache2

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Gesellschaftslehre mit Geschichte

Religionslehre3

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden4

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Informatik

3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Philoso-
phie oder Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftslehre, Gesellschafts-
lehre mit Geschichte, Religionslehre

Anlage D 22 

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Biologietechnik

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Biologie, Chemie)

Fachbereich/Fächer 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich

Biologie 5 5 5 5 5 5

Chemie 5 5 5 5 5 5

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Anlage D 20 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Maschinenbautechnik

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Maschinenbautechnik)



Informatik 2 2 - - - -

Wirtschaftslehre - - 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre2 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich

Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden3 32 32 32 32 32 32

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtung zur Belegung einer 
zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite Fremd-
sprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbereich 
zugewiesen.

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Chemie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Biologie4

3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Wirtschaftslehre
1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-

sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

2) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

3) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

4) Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlage D 41 - Seite 1 -) ist folgender 
Spiegelstrich aufzunehmen: „Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
der Vereinbarung zur Durchführung von Schulversuchen und der gegenseitigen Aner-
kennung der entsprechenden Abschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16. Februar 1990 in der jeweils gültigen Fassung)“

Anlage D 23 

Berufliches Gymnasium für Technik

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3

2 2 - - - -

- - 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

32 32 32 32 32 32

I. Zweite Fremdsprache

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife mit beruflichen Qualifikationen:

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

2) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

3) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

4) Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Anlage D 41 - Seite 1 -) ist folgender 
Spiegelstrich aufzunehmen: „Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
der Vereinbarung zur Durchführung von Schulversuchen und der gegenseitigen Aner-
kennung der entsprechenden Abschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16. Februar 1990 in der jeweils gültigen Fassung)“

Anlage D 25 

Berufliches Gymnasium für Gestaltung

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

32 32 32 32 32 32

I. Zweite Fremdsprache

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife mit beruflichen Qualifikationen:

1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

2) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

3) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Chemietechnik

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Chemie, Chemietechnik)

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Chemietechnik

Chemie

Mathematik

Informatik

Wirtschaftslehre

Englisch

Zweite Fremdsprache1

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Gesellschaftslehre mit Geschichte

Religionslehre2

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden3

Anlage D 22 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Biologietechnik

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Biologie, Chemie)

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtung zur Belegung einer 
zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite Fremd-
sprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbereich 
zugewiesen.

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Chemie
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Chemietechnik4

3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Wirtschaftslehre

Fachbereich: Gestaltung

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Deutsch, Englisch)

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Deutsch

Englisch

Philosophie

Kunst

Mathematik

Biologie

Zweite Fremdsprache1

Berufsübergreifender Lernbereich

Gesellschaftslehre mit Geschichte

Religionslehre2

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden3

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtung zur Belegung einer 
zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite Fremd-
sprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbereich 
zugewiesen.

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Deutsch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): Englisch
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Biologie, 
Mathematik
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Gesell-
schaftslehre mit Geschichte, Philosophie, Religionslehre

Anlage D 23 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Technik

Fachbereich: Technik

Fachlicher Schwerpunkt: Chemietechnik

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Chemie, Chemietechnik)
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11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

5 5 5 5 5 5

3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

32 32 33 33 33 33

I. Zweite Fremdsprache

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife mit beruflichen Qualifikationen:

1) Die in Klammern stehenden Stundenzahlen gelten, falls das Fach Leistungskursfach 
ist.

2) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-
sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

3) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

4) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

5) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortge-
führte Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insge-
samt mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

6) soweit nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt

Fachbereich: Wirtschaft und Verwaltung

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Betriebswirtschaftslehre)

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Betriebswirtschaftslehre

Mathematik1

Englisch1

Zweite Fremdsprache2

Wirtschaftsinformatik

Biologie oder Chemie oder Physik

Volkswirtschaftslehre

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch1

Gesellschaftslehre mit Geschichte

Religionslehre3

Sport

Differenzierungsbereich

Wahlfach

Wochenstunden4

Anmerkungen:

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

Abiturprüfung

Variante 1:
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 
Betriebswirtschaftslehre
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Mathematik
4.Prüfungsfach (Grundkursfach): 
- Wenn das Fach Deutsch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein Fach 
der Fächergruppe Biologie oder Chemie oder Physik, Mathematik, Wirt-
schaftsinformatik 
- Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein 
Fach der Fächergruppe Deutsch, zweite Fremdsprache5, Gesellschafts-
lehre mit Geschichte, Religionslehre, Volkswirtschaftslehre, Biologie oder 
Chemie oder Physik, Wirtschaftsinformatik

Variante 2:
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Mathematik
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 
Betriebswirtschaftslehre
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Englisch
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch6, 
Englisch6, zweite Fremdsprache5, Gesellschaftslehre mit Geschichte, 
Religionslehre, Volkswirtschaftslehre, Biologie oder Chemie oder Physik, 
Wirtschaftsinformatik

Variante 3:
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Deutsch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 
Betriebswirtschaftslehre
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Englisch, 
Mathematik
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): 
- Wenn das Fach Englisch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein Fach 
der Fächergruppe Biologie oder Chemie oder Physik, Mathematik, Wirt-
schaftsinformatik 
- Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein 
Fach der Fächergruppe Englisch, zweite Fremdsprache5, Gesellschafts-
lehre mit Geschichte, Religionslehre, Volkswirtschaftslehre, Biologie oder 
Chemie oder Physik, Wirtschaftsinformatik

Anlage D 28 

Berufliches Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung

Fachbereich: Wirtschaft und Verwaltung

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Fremdsprachenkorresponden-
tin/Fremdsprachenkorrespon-
dent) 
(Betriebswirtschaftslehre, Spra-
chen)

Fachbereich/Fächer 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich

Betriebswirtschaftslehre 3 3 5 5 5 5

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Englisch 5 5 5 5 5 5

Zweite Fremdsprache1 3 3 3 3 3 3

Wirtschaftsinformatik 3 3 2 2 2 2

Biologie oder Chemie oder Physik 2 2 2 2 2 2

Übersetzung Englisch oder
zweite Fremdsprache - - 2 2 2 2

Korrespondenz Englisch oder
zweite Fremdsprache - - 2 2 2 2

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre2 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich

Wahlfach 4 4 2 2 2 2

Wochenstunden3 32 32 35 35 35 35

Anlage D 27 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung

Fachbereich: Wirtschaft und Verwaltung

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Betriebswirtschaftslehre)



Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die zweite 
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungsbe-
reich zugewiesen.

II. Übersicht 
über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
1. Prüfungsfach (weiteres Leistungskursfach): Englisch
2. Prüfungsfach (Profil bildendes Leistungskursfach): 
Betriebswirtschaftslehre
3. Prüfungsfach (Grundkursfach): ein Fach der Fächergruppe Deutsch, 
Mathematik
4. Prüfungsfach (Grundkursfach): 
- Wenn das Fach Deutsch als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein Fach 
der Fächergruppe Biologie oder Chemie oder Physik, Mathematik, Wirt-
schaftsinformatik 
- Wenn das Fach Mathematik als 3. Prüfungsfach gewählt wurde: ein 
Fach der Fächergruppe Deutsch, zweite Fremdsprache4, Gesellschafts-
lehre mit Geschichte, Religionslehre, Biologie oder Chemie oder Physik, 
Wirtschaftsinformatik
1) Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-

sprache, ist diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

2) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

3) Die in § 4 Absatz 6 genannten Schülerinnen und Schüler haben im Beruflichen Gymna-
sium mindestens 102 Gesamtwochenstunden Pflichtunterricht.

4) Die zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortge-
führte Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insge-
samt mindestens 12 Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

Anlage D 29 

Fachoberschule, Klasse 13

Jahresstunden

240

200

80

80

200

240

80

40

40

240

1440

1) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben/Bildungspläne, entscheidet die Bildungsgangkon-
ferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes.

2) Im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung wird der Stundenanteil der Wirtschaftslehre 
den Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

3) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre teil, so 
erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergrei-
fenden Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt.

4) Für Schülerinnen und Schüler, die zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife die 
zweite Fremdsprache fortsetzen wollen, ist ein entsprechendes Angebot von 160 Stun-
den vorzusehen.

Rahmenstundentafel FOS 13

Allgemeine Hochschulreife 
für berufserfahrene Schülerinnen und Schüler

Fachbereich/Fächer

Berufsbezogener Lernbereich

Fächer des fachlichen Schwerpunktes1

Mathematik

Biologie oder Chemie oder Physik

Wirtschaftslehre2

Englisch

Berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch

Gesellschaftslehre mit Geschichte

Religionslehre3

Sport

Differenzierungsbereich4

Gesamtstundenzahl

Anmerkungen:

Abiturprüfung
1. Fach des fachlichen Schwerpunktes 
2. Deutsch
3. Mathematik
4. Englisch

Anlage D 28 (Forts.)

Berufliches Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung

Fachbereich: Wirtschaft und Verwaltung

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife 
(Fremdsprachenkorresponden-
tin/Fremdsprachenkorrespon-
dent) 
(Betriebswirtschaftslehre, Spra-
chen)




